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Programmakkreditierung 

Hochschule Pädagogische Hochschule Freiburg 

Kooperationspartner:innen Institut National Supérieur du Professorat et de 
l'Education (INSPÉ) de l'Université de Strasbourg, 
Standort Colmar (ITS) 

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (FACE) 

Hochschule für Musik Freiburg (FACE) 

Studiengangstitel Lehramt Primarstufe 

Abschlussbezeichnung Master of Education (M.Ed.) 

Studienform Präsenz ☒ Fernstudium ☐ 

Vollzeit ☒ Intensiv ☐ 

Teilzeit ☐ Joint Degree ☐ 

Dual ☐ Außerhochschulische 
Kooperation  

☐ 

Berufs- bzw. aus-
bildungsbeglei-
tend 

☐ Hochschulische Ko-
operation  

☒ 

Bei Masterprogrammen Konsekutiv   ☒ weiterbildend  ☐ 

Anzahl der zu vergebenden ECTS 120 CP 

Studiendauer (in Semestern) Vier Semester 

Workload 

Gesamt: 

Fächerstudium:  

Bildungswissenschaf-

ten: 

Masterarbeit: 

Anrechnung: 

3.600 Stunden 

360 Stunden 

 

990 Stunden 

450 Stunden 

1.800 Stunden 

Umfang der Anrechnung außer-
hochschulischer Leistungen  

60 CP Anrechnung aus dem Vorbereitungsdienst 
aufgrund landesrechtlicher Regelung § 2 Abs.1, S. 
3 RahmenVO-KM 

Aufnahme des Studienbetriebs  Wintersemester 2018/2019 

Aufnahmekapazität (Maximale An-
zahl der Studienplätze) 

192 

191 

WS 2022/2023 

SoSe 2023 

 

Studiengebühren Keine; Semestergebühren 
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Erstakkreditierung  ☒ 
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1 Begutachtungsverfahren 

1.1 Allgemeine Hinweise 

Die Vor-Ort-Begutachtung des von der Pädagogischen Hochschule Freiburg 

zur Akkreditierung eingereichten konsekutiven Masterstudiengangs „Lehramt 

Primarstufe“ (M.Ed.; Vollzeit, Präsenz) fand am 20. und 21.07.2023 an der 

Hochschule gemeinsam mit der Vor-Ort-Begutachtung des konsekutiven Mas-

terstudiengangs „Lehramt Sekundarstufe 1“ (M.Ed.) sowie des konsekutiven 

Masterstudiengangs „Lehramt Sekundarstufe 1 in einem Erweiterungsfach“ 

(M.Ed.) statt. 

Im vorliegenden Verfahren wurde die Vor-Ort-Begutachtung in zwei Gruppen 

durchgeführt: Eine Gruppe von Gutachter:innen begutachtete den Studien-

gang am 20. und 21.07.2023 als Modell (Modellbetrachtung), insbesondere mit 

dem Bereich Bildungswissenschaften und dem Übergreifenden Studienbe-

reich. Eine weitere Gutachter:innengruppe beurteilte die fächerbezogenen Mo-

dule aller im Masterstudiengang belegbaren 19 Fächer in fachlich affinen Clus-

tern am 21.07.2023. 

Für die Gutachter:innen der Modellbetrachtung fand am 14.07.2023 eine virtu-

elle Vorbesprechung zur Vorbereitung der Gespräche mit der Hochschule am 

20.07.2023 statt. 

Die Gruppe aller Gutachter:innen (Modellbetrachtung und Fächerbeträchtung) 

traf sich am 20.07.2023 zu einer Vorbesprechung der Gesprächsrunden mit der 

Hochschule am 21.07.2023. Dabei wurden die zuvor versandten Unterlagen 

und die sich daraus ergebenden Fragen diskutiert. Des Weiteren wurde die am 

folgenden Tag stattfindende Vor-Ort-Begutachtung an der Hochschule struk-

turiert. 

Die Vor-Ort-Begutachtung am 20. und 21.07.2023 wurde nach dem vorgege-

benen Zeitplan durchgeführt. Die Gruppe der Gutachter:innen wurde von Mit-

arbeitenden der AHPGS begleitet. 

Im Rahmen der Vor-Ort-Begutachtung wurden den Gutachter:innen die folgen-

den weiteren Unterlagen zur Einsichtnahme gestellt: 
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- Abschlussarbeiten aus den Masterstudiengängen „Lehramt Primarstufe“ 

und „Lehramt Sekundarstufe 1“ aus unterschiedlichen Fächern und Profi-

lierungen (EULA, ITS), 

- Kooperationsvereinbarung der PH Freiburg mit der Université de Stras-

bourg (Unistra) et l’Institut National du Professorat et de l’Education 

(INSPÉ) (Standort Colmar) (zur Durchführung der Profilierung ITS). 

1.2 Rechtliche Grundlagen 

- „Regeln für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemak-

kreditierung” (beschlossen am 08.12.2009 i. d. F. vom 20.02.2013, Drs. AR 

20/2013), 

- Rechtsverordnung des Kultusministeriums über Rahmenvorgaben für die 

Umstellung der allgemein bildenden Lehramtsstudiengänge an den Päda-

gogischen Hochschulen, den Universitäten, den Kunst- und Musikhoch-

schulen sowie der Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg auf die ge-

stufte Studiengangstruktur mit Bachelor- und Masterabschlüssen der 

Lehrkräfteausbildung in Baden-Württemberg (Rahmenvorgabenverord-

nung Lehramtsstudiengänge - RahmenVO-KM) vom 27.04.2015 sowie 

- die in der Rechtverordnung RahmenVO-KM genannten ländergemeinsa-

men Beschlüsse. 

1.3 Gutachter:innengremium  

Die Akkreditierungskommission hat folgende Gutachter:innen berufen: 

als Vertreter:innen der Hochschulen: 

Prof. Dr. Lutz Kasper, Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd 

Prof.in Dr. Katharina Kaja Kunze, Georg-August-Universität Göttingen  

Prof. Dr. Kim-Patrick Sabla-Dimitrov, Universität Vechta  

als Vertreter:in der Berufspraxis: 

Axel Eickhoff, Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte Lörrach 

(GS) (vertritt das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württem-

berg) 

als Vertreter:in der Studierenden: 

Frigga Franke, Deutsche Sporthochschule, Köln 
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Vertreter:innen der evangelischen und katholischen Kirche: 

Pfarrer Dr. Andreas Obenauer, Evangelischer Oberkirchenrat, Leitung Abtei-

lung Lehrerbildung, Schule und Gemeinde (Zustimmung erteilt) 

Dr. Barbara Schlenke, Erzbischöfliches Ordinariat, Freiburg (Zustimmung er-

teilt) 

Gutachter:innen der Fächerbetrachtung (Vertreter:innen der Hochschulen) 

Prof. Dr. Ednan Aslan, Universität Wien  

Prof. Dr. Lutz Kasper, Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd 

Prof. Dr. Jürgen Mertens, Pädagogische Hochschule Ludwigsburg 

Prof.in Dr. Katharina Schilling-Sandvoß, Hochschule für Musik und Darstel-

lende Kunst Frankfurt am Main 

Prof.in Dr. Katja Schneider, Pädagogische Hochschule Heidelberg 

Prof.in Dr. Birgit Weber, Universität zu Köln 

1.4 Daten zur Akkreditierung 

Vertragsschluss Hochschule – Agen-
tur: 

19.12.2017 

Eingang des Antrags: 22.12.2022 

Zeitpunkt der Begehung: Modellbetrachtung: 20. und 
21.07.2023  

Fächerbetrachtung: 21.07.2023 

Personengruppen, mit denen Gesprä-
che geführt worden sind: 

Modellbetrachtung: Hochschullei-
tung und Studiengangsleitung, 
Vertreter:innen der Fakultät I, Leh-
rende der Fakultät I, Vertreter:in 
des Akademischen Auslandsamtes 
und die Gleichstellungsbeauftragte 

Fächerbetrachtung: Hochschullei-
tung und Studiengangsleitung, 
Vertreter:innen der Fakultäten II 
und III, Lehrende der Fakultäten II 
und III 
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sowie eine Gruppe von Studieren-
den 

An räumlicher und sächlicher Aus-
stattung wurde besichtigt (optional, 
sofern fachlich angezeigt): 

./. 
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2 Kurzprofil des Studiengangs 

Der von der Pädagogischen Hochschule Freiburg (PH Freiburg) angebotene 

Studiengang „Lehramt Primarstufe“ ist ein konsekutiver Masterstudiengang, 

der als Kombinationsstudiengang in Vollzeit konzipiert ist. Die PH Freiburg bie-

tet neben den Lehramtsstudiengängen ein breites Spektrum an weiteren bil-

dungswissenschaftlichen Bachelor- und Masterstudiengängen an. Ab dem 

Wintersemester 2023/2024 bietet die PH Freiburg zudem den Bachelor- und 

Masterstudiengang „Lehramt Sonderpädagogik“ an. 

Mit dem Abschluss des Masterstudiengangs „Lehramt Primarstufe“ liegt die 

Voraussetzung für die Aufnahme in den Vorbereitungsdienst vor, dessen Ab-

solvieren für die Einstellung in das Lehramt im Primarbereich befähigt. Über-

dies sind außerschulische Berufsfelder, z. B. im Bereich der Erwachsenenbil-

dung und Weiterbildung, im Kommunikationsbereich, in der IT- und 

Multimedia-Branche, in kaufmännischen oder verwaltenden Berufen, eine Tä-

tigkeit in Freizeitwirtschaft und Tourismus sowie in sozialen oder gesundheits-

bezogenen Bereichen möglich. 

Der Studiengang umfasst 120 Credit Points (CP) nach dem European Credit 

Transfer System (ECTS), wobei ein CP einem Workload von 30 Stunden ent-

spricht.  

Das Studium umfasst zwei Fächer, die Bildungswissenschaften und die Mas-

terarbeit: Der Studiengang besteht aus dem von allen zu studierenden Teil 

„Bildungswissenschaften“, dem Fach 1 (entweder Deutsch mit Studienantei-

len Deutsch als Zweitsprache oder Mathematik, Umfang jeweils 6 CP) sowie 

dem interdisziplinär angelegten Übergreifenden Studienbereich, in dem die 

Abschlussarbeit enthalten ist. Ferner ist ein weiteres Fach zu studieren (Fach 

2), das (wie Deutsch oder Mathematik als Fach) jeweils die Fachwissenschaft 

und Fachdidaktik umfasst (6 CP). Den Studierenden stehen dafür 17 Fächer zur 

Wahl. In der Regel werden die gewählten Fächer aus dem Bachelorstudien-

gang fortgeführt. 

Der Studiengang kann mit den Profilierungen „Europalehramt Primarstufe“ 

(EULA) oder „Integrierter Masterstudiengang Lehramt Primarstufe“ (ITS) (ko-

operative Variante) oder auch in Kombination der beiden Profilierungen stu-

diert werden. Die Profilierung „EULA“ verbindet das Studium des Lehramts 
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mit bilingualem Lehren und Lernen sowie mit kultureller Diversität auf der 

Grundlage der Zielsprachen Englisch oder Französisch. Die Profilierung „ITS“ 

wird kooperativ und binational von der PH Freiburg und dem Institut National 

Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPÉ) de l'Université de Stras-

bourg, Standort Colmar, durchgeführt. Die Profilierungen sowie deren Kombi-

nation führen zu einer eingeschränkten Fächerwahl wegen der vorgegebenen 

Sprachen, Französisch im ITS, Englisch oder Französisch in EULA und des ein-

geschränkten Angebots an bilingualen Sachfächern. Es werden auch hier in 

der Regel die im Bachelorstudiengang gewählten Fächer fortgeführt. 

In den Masterstudiengang sind zwei Semester (60 CP) Vorbereitungsdienst in-

tegriert, die aufgrund landesrechtlicher Regelungen auf den Masterstudien-

gang angerechnet werden.  

Der gesamte Workload beträgt 3.600 Stunden, unter Berücksichtigung der An-

rechnung des Vorbereitungsdienstes im Umfang von 60 CP 1.800 Stunden. Der 

an der Hochschule zu erbringende Workload gliedert sich in 360 Stunden (12 

CP) Fächerstudium, 990 Stunden (33 CP) Studium der Bildungswissenschaften 

und 450 Stunden für die Erstellung der Masterarbeit (15 CP). In den Bildungs-

wissenschaften verteilt sich der Workload auf 270 Stunden Präsenzstudium 

und 720 Stunden Selbststudium. Die Verteilung des Workloads auf Selbst- und 

Präsenzstudienzeit hängt im Fächerstudium von der Wahl der Fächer ab. Eine 

Praktikumszeit ist im Studiengang nicht vorgesehen. Im Studiengang sind sie-

ben Module (60 CP) zu absolvieren. Das Studium wird mit dem Hochschulgrad 

„Master of Education“ (M.Ed.) abgeschlossen. Zulassungsvoraussetzungen 

für den Studiengang sind ein abgeschlossenes lehramtsbezogenes Bachelor-

studium im Umfang von mindestens 180 CP sowie die Teilnahme an dem 

Selbstreflexionstool „Online-Selbstreflexion Lehramtsstudium und Lehrer*in-

nenberuf (OSEL)“. Für die Profilierungen gibt es weitere Zulassungsvorausset-

zungen. Der Studiengang ist zulassungsbeschränkt. 
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3 Zusammenfassende Qualitätsbewertung der Gutachter:innengre-
mien (Modell- und Fächerbetrachtung) 

Die Gutachter:innen konstatieren in Bezug auf die Durchführung von Lehr-

amtsstudiengängen an der PH Freiburg ein von allen getragenes Modell mit 

hauptsächlicher Verantwortung im Prorektorat für Lehre, Studium und Quali-

tätsentwicklung, dem auch die Studiengangsleitung obliegt. Vor Ort zeigt sich 

an der PH Freiburg eine vertrauensvolle Kommunikation auf allen Ebenen. 

Des Weiteren heben die Gutachter:innen positiv die Forschungsstärke der 

Hochschule hervor sowie die vielfältigen Kooperationen, beispielsweise mit 

den Ausbildungsschulen oder mit inländischen und ausländischen, lehrer:in-

nenbildenden Hochschulen im Rahmen von FACE oder der Profilierung ITS.  

Deutliche Kritik üben die Gutachter:innen an der Anrechnung des Vorberei-

tungsdienstes im Umfang von 60 CP. Den Studierenden wird wenig Kompe-

tenzerwerb und Entwicklung aufgrund der zwei anzurechnenden Semester zu-

gestanden, z. B. in Bezug auf die Weiterentwicklung des wissenschaftlichen 

Arbeitens, da zwischen Bachelorarbeit und Masterarbeit nur wenige Monate 

liegen.  

Zusammenfassend kommen die Gutachter:innen zu dem Ergebnis, der Akkre-

ditierungskommission der AHPGS die Akkreditierung des konsekutiven Mas-

terstudiengangs „Lehramt Primarstufe“ zu empfehlen.  

Zur Erfüllung der „Kriterien für die Akkreditierung von Studiengängen“ gemäß 

den „Regeln für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemak-

kreditierung“ (Beschluss des Akkreditierungsrates vom 08.12.2009 i.d.F. vom 

20.02.2013; Drs. AR 20/2013) empfehlen die Gutachter:innen der Akkreditie-

rungskommission der AHPGS folgende Auflage auszusprechen: 

1. Die Hochschule hat unter Beteiligung aller Fächer des naturwissenschaftli-

chen und des sozialwissenschaftlichen Sachunterrichts ein Konzept für eine 

interdisziplinäre Ausbildung der Studierenden zu entwickeln. (Kriterium 3) 

Nach Ansicht der Gutachter:innen sind die aufgezeigten Mängel (Auflagen) vo-

raussichtlich innerhalb von neun Monaten behebbar. 



Lehramt Primarstufe (M.Ed.) 

 

 
12

Zur weiteren Entwicklung und Verbesserung des Studiengangskonzepts sowie 

der Studienbedingungen empfehlen die Gutachter:innen Folgendes: 

Kriterium 1: Die Lernziele und Inhalte sollten in den Modulbeschreibungen der 

„Bildungswissenschaften“ stärker konzentriert und fokussiert werden. Bei der 

Überarbeitung der Modulbeschreibungen sollte die Sonderpädagogik mitge-

dacht werden. 

Kriterium 1: Die Modulbeschreibungen im Cluster „MINT“ sollten in Bezug auf 

Forschungsmethoden nachgeschärft und das Master-Niveau deutlicher abge-

bildet werden. 

Kriterium 3: Die Themen IT/Informatik/Medienbildung könnten über die Quer-

schnittskompetenzen hinaus als eigenständiges Fach angeboten werden. 

Kriterium 5: Sind in der Modulbeschreibung als Modulabschlussprüfung ver-

schiedene Prüfungsformen möglich, sollte die Hochschule die im jeweiligen 

Semester festgelegte Prüfungsform im LSF frühzeitig und transparent darstel-

len. 

Kriterium 9: Die Maßnahmen zur Information der Studierenden des Fä-

cherclusters „Gesundheit“ über die Evaluationsergebnisse und die daraus ab-

geleiteten Maßnahmen sollten verstärkt werden. 



Lehramt Primarstufe (M.Ed.) 

 

 
13

4 Gutachten  

Der Bericht der Gutachter:innen gliedert sich nach den vom Akkreditierungsrat 

vorgegebenen „Kriterien für die Akkreditierung von Studiengängen“ gemäß 

den „Regeln für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemak-

kreditierung“ (Beschluss des Akkreditierungsrates vom 08.12.2009 i. d. F. vom 

20.02.2013; Drs. AR 20/2013) und wird nach der Beschlussfassung durch die 

Akkreditierungskommission veröffentlicht. 

4.1 Qualifikationsziele  

Sachstand 

Aufbauend auf den im lehramtsbezogenen Bachelorstudiengang „Lehramt 

Primarstufe“ erworbenen Kompetenzen in den Bildungswissenschaften, den 

gewählten Fächern und den Schulpraktischen Studien, erwerben die Studie-

renden im Masterstudium Kenntnisse und Kompetenzen für ein professionel-

les Handeln von Lehrer:innen im Primarbereich, die auf die Erfordernisse der 

Bildung und Erziehung von fünf- bis zwölfjährigen Schüler:innen ausgerichtet 

sind (siehe § 4 Abs. 3 Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudien-

gang Lehramt Primarstufe [StuPO PRIM]).  

An fachlichen Kompetenzen erwerben die Studierenden Kenntnisse in einem 

erziehungswissenschaftlichen Schwerpunkt und dessen Bezug zu Schule und 

Unterricht, die sie professionsorientiert reflektieren und fallbezogen anwen-

den können. Sie kennen soziologische Theorien der Bildung, psychologische 

Konzepte, Theorien und Befunde zur Gestaltung von Lernumgebungen sowie 

Handlungsfelder, Chancen und Herausforderungen von Inklusion in Schule 

und Unterricht. In ihren gewählten Fächern erweitern sie einerseits ihre fach-

wissenschaftlichen Kenntnisse und können diese selbstständig weiter aus-

bauen und vernetzen, andererseits erweitern sie ihre fachdidaktischen Kom-

petenzen. 

Des Weiteren erwerben die Studierenden ausgewiesene fachpraktische Fähig-

keiten und Fertigkeiten. Sie erlernen unterschiedliche Dimensionen von Diver-

sität im Unterricht zu thematisieren und dabei berufsethische Fragestellungen 

zu berücksichtigen. Zudem eignen sie sich Methoden und Techniken wissen-

schaftlichen Arbeitens in den von ihnen gewählten Fächern an, können 
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ausgewählte Methoden selbstständig auf empirische Fragestellungen anwen-

den und die Ergebnisse kritisch beurteilen. Ergebnisse der Bildungsforschung, 

der grundschulbezogenen Schul- und Unterrichtsforschung sowie der fachdi-

daktischen Lehr-Lernforschung erlernen sie kritisch zu analysieren, zur Unter-

richtsentwicklung zu nutzen sowie sach- und adressatengerecht zu präsentie-

ren und zu kommunizieren.  

In Bezug auf Selbst- und Sozialkompetenzen erweitern und vertiefen die Mas-

ter-Studierenden ihr professionelles Selbstverständnis, sind zur Selbstrefle-

xion in der Lage sowie kritikfähig und können sich auf Veränderungen einstel-

len, Probleme selbstständig analysieren und strukturiert Lösungskonzepte 

erarbeiten. 

Ergänzend erlernen Studierende der Profilierung „Europalehramt“ (EULA) un-

terschiedliche Themenstellungen ihres bilingualen Sachfachs in der gewähl-

ten Zielsprache (Englisch oder Französisch) differenziert darzustellen und bi-

lingualen Unterricht zu planen und durchzuführen. 

Studierende der Profilierung „Integrierter Masterstudiengang Lehramt Primar-

stufe“ (ITS) erwerben aufgrund der mehrsemestrigen Studienphasen an der 

PH Freiburg und am Institut National Supérieur du Professorat et de l'Educa-

tion (INSPÉ), Straßburg (Standort Colmar), zusätzlich landesspezifische Kom-

petenzen in den Bildungswissenschaften, den gewählten Fächern, zu den Er-

ziehungs- und Bildungssystemen sowie zur Interkulturalität. Den 

Absolvent:innen wird zusätzlich der Abschlussgrad „Métiers de l’enseigne-

ment, de l‘éducation et de la formation“ (MEEF Allemand) verliehen. 

Im Masterstudiengang „Lehramt Primarstufe“ ist zudem eine Kombination der 

Profilierungen EULA und ITS möglich, die zu einem zusätzlichen, kombinierten 

Kompetenzerwerb wie oben beschrieben führt.  

Die Profilierungen führen zu einer eingeschränkten Fächerwahl. 

Die Ausbildungszeit im Umfang von 60 CP aus dem Vorbereitungsdienst wird 

angerechnet und zielt auf den Erwerb unterrichtspraktischer Kompetenzen un-

ter der Verantwortung der Seminare für Ausbildung und Fortbildung für Lehr-

kräfte (§ 2 Abs.1 S. 3 Rahmen-VO KM). Für die Profilierung ITS gilt die 
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Ausnahme nach § 41 Abs. 3 StuPO PRIM, dass der Vorbereitungsdienst nicht 

angerechnet wird. 

Das erfolgreiche Absolvieren des Masterstudiengangs qualifiziert zur Auf-

nahme in den Vorbereitungsdienst für das Lehramt Grundschule. Neben der 

Qualifizierung für das Lehramt eröffnet der Masterabschluss außerschulische 

Berufsfelder. Die Hochschule nennt im Antrag beispielhaft Tätigkeiten im Be-

reich der Erwachsenenbildung und Weiterbildung, im Kommunikationsbe-

reich, in der IT- und Multimedia-Branche, in kaufmännischen oder verwalten-

den Berufen, in Freizeitwirtschaft und Tourismus sowie in sozialen oder 

gesundheitsbezogenen Bereichen. 

Fächermodule 

Eine Zuordnung der Abschlusskompetenzen zur Bachelor- bzw. Masterebene 

findet sich auf den Webseiten der einzelnen Fächer. Die Kompetenzen sind 

entsprechend den Vorgaben der RahmenVO-KM ausformuliert und nach fach-

didaktischen und fachwissenschaftlichen Kategorien geordnet. Im Modul-

handbuch sind die zu erwerbenden Kompetenzen modulbezogen abgebildet 

und sowohl die fachwissenschaftlichen als auch die fachdidaktischen Anteile 

berücksichtigt. Zudem enthält die RahmenVO-KM Vorgaben zu den Quer-

schnittskompetenzen, die in allen Fächern zu verankern sind. Die Hochschule 

hat die zu erwerbenden Querschnittskompetenzen fachbezogen in einer An-

lage gelistet und ausgeführt. Nach interner Vorgabe umfassen die fachbezo-

genen Module zudem forschungsmethodische Inhalte sowie mediendidakti-

sche Aspekte.  

Bewertung  

Nach Einschätzung der Gutachter:innen orientiert sich das Studiengangskon-

zept an Qualifikationszielen, die fachliche und überfachliche Aspekte umfas-

sen.  

Hinsichtlich der wissenschaftlichen Befähigung der Studierenden erläutert die 

Hochschule, dass zunächst Grundlagen wiederholt werden und die Studieren-

den anschließend im Rahmen von Seminaren ihre erworbenen und erweiter-

ten Forschungskompetenzen anwenden. Gutachter:innen und Hochschule 

sind sich einig, dass im Masterstudiengang „Lehramt Primarstufe“ durch die 
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Anrechnung des Vorbereitungsdienstes nur ein geringer Workload für den 

Kompetenzausbau zur Verfügung steht. Die Studierenden selbst sehen den 

Ausbau ihrer wissenschaftlichen Kompetenzen ebenfalls kritisch, da für eine 

Kompetenzerweiterung und -vertiefung in zwei Semestern wenig Zeit ist. 

Gleichwohl ist ihnen wichtig, einen forschenden Habitus zu entwickeln. Vor 

Ort halten die Gesprächsteilnehmer:innen bezogen auf die Anrechnung fest, 

dass es sich um eine landesrechtliche Regelung (§ 2 Abs.1 S. 3 RahmenVO-

KM) handelt, die die Hochschule ohne Beeinflussungsmöglichkeit umsetzt.  

Die in den Modulen angelegten Selbst- und Sozialkompetenzen, insbesondere 

zur Selbstreflexion und zur Erweiterung und Vertiefung eines professionellen 

Selbstverständnisses sehen die Gutachter:innen als geeignet an, zur Persön-

lichkeitsentwicklung anzuregen. 

Ferner schätzen die Gutachter:innen die Berufsbefähigung sowohl in Bezug 

auf die Qualifikation für ein Lehramt als auch in Bezug auf außerschulische 

Berufsfelder als gegeben ein. 

Fächermodule 

In Bezug auf die Fächermodule fragen die Gutachter:innen nach der Umset-

zung des Themas Digitalisierung und Medienbildung im Masterstudiengang. 

Die Hochschule bezieht sich auf die Anlage, in der die zu erwerbenden Quer-

schnittskompetenzen fachbezogen ausgewiesen sind (v.a. Medienkompetenz 

und -erziehung) und in der die Fächer allgemeine und fachspezifische Digitali-

sierungs-kompetenzen beschreiben, wie medienbezogene Lehrkompetenz so-

wie Nutzung und Gestaltung von digitalen Medien. Ferner erläutert die Hoch-

schule die Nutzung der App „Weitblick“: Mittels App-Touren können die 

Studierenden zum einen an verschiedensten Lernorten Inhalte erarbeiten und 

zum anderen eigene Touren für verschiedene Zielgruppen entwickeln. Auf in-

stitutioneller Ebene zeichnet das Prorektorat für Lehre, Studium und Qualitäts-

entwicklung neben dem Prorektorat für Transfer, Fortbildung und Digitalisie-

rung auch für Digitalisierungsprozesse im Lehramt verantwortlich. Vom 

Prorektorat gesteuert bietet die Hochschule z. B. eine Fortbildung für Lehrer:in-

nen in Form eines Online-Kurses zu digitalen Lehrmethoden im Physik- und 

Mathematikunterricht an. Überdies wurde im Rahmen der Digitalisierungs-

strategie der PH Freiburg ein „Runder Tisch Medienbildung im Lehramt“ 
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eingerichtet, bei dem sich die Teilnehmer:innen mindestens zwei Mal pro Se-

mester zu den Themen Medien im Lehramt (bzw. in allen Studiengängen) aus 

Sicht der Lehre, der IT-Umsetzung und der Forschung austauschen. 

Nach Einschätzung der Gutachter:innen orientiert sich das Studiengangskon-

zept auch in Bezug auf die Fächermodule an Qualifikationszielen, die fachliche 

und überfachliche Aspekte sowie die wissenschaftliche Befähigung, die Be-

rufsbefähigung und die Befähigung zur Persönlichkeitsentwicklung umfassen. 

Sie heben die Integration der Querschnittsthemen in den Studiengang wie Di-

gitalisierung, Inklusion oder Bildung für nachhaltige Entwicklung positiv her-

vor. Zudem begrüßen sie die transparente Abbildung der dem Bachelor- und 

dem Masterstudiengang zugeordneten Abschlusskompetenzen im Sinne der 

RahmenVO-KM. 

Die Modulbeschreibungen im Bereich Bildungswissenschaften sind nach Ein-

schätzung der Gutachter:innen heterogen formuliert und oft mit "und/oder" 

markierten Inhalten und Lernzielen ausgestaltet. Sie raten, die Modulbeschrei-

bungen stärker zu konzentrieren und zu fokussieren. Zudem empfehlen sie, die 

Modulbeschreibungen in Richtung Sonderpädagogik mitzudenken. 

In Bezug auf das Fächercluster „MINT“ melden die Gutachter:innen zurück, 

dass sich der forschungsorientierte Anspruch nicht durchgängig in den Mo-

dulbeschreibungen widerspiegelt. Sie empfehlen, die Modulbeschreibungen 

in Bezug auf Forschungsmethoden nachzuschärfen und das Master-Niveau 

deutlicher abzubilden. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

Das Gutachter:innengremium gibt folgende Empfehlungen: 

Die Lernziele und Inhalte sollten in den Modulbeschreibungen der „Bildungs-

wissenschaften“ stärker konzentriert und fokussiert werden. Bei der Überar-

beitung der Modulbeschreibungen sollte die Sonderpädagogik mitgedacht 

werden. 
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Im Fächercluster „MINT“ sollten die Modulbeschreibungen in Bezug auf For-

schungsmethoden nachgeschärft und das Master-Niveau deutlicher abgebil-

det werden. 

 

4.2 Konzeptionelle Einordnung des Studiengangs in das Studiensys-
tem  

Sachstand 

Der konsekutive Masterstudiengang „Lehramt Primarstufe“ ist gemäß §§ 5, 6 

StuPO PRIM als Vollzeitstudiengang in Präsenz konzipiert und bietet ein inte-

griertes Lehramtsstudium von Bildungswissenschaften (33 CP) und zwei Fä-

chern (12 CP). Daher stellt sich der Studiengang als Kombinationsstudiengang 

dar, in dem die Studierenden neben dem Fach Deutsch oder Mathematik (6 

CP) aus einem Pool von 17 Fächern ein zweites Fach (6 CP) auswählen. Die 

Studierenden bewerben sich für den Masterstudiengang „Lehramt Primar-

stufe“ und nicht für einzelne Fächer. Fachwissenschaftliche Abschlüsse wer-

den von der PH Freiburg nicht vergeben. 

Des Weiteren wird mit dem Absolvieren des Masterstudiengangs die erste 

Phase der Lehrer:innenbildung abgeschlossen, womit die Absolvent:innen die 

Qualifikation zur Aufnahme in den Vorbereitungsdienst erworben haben. 

Für das Absolvieren des Studiengangs werden 120 Credit Points (CP) nach 

dem European Credit Transfer System (ECTS) vergeben. Die Regelstudienzeit 

beträgt vier Semester. Die Gesamtregelstudienzeit im Vollzeitstudium beträgt 

unter Berücksichtigung des Bachelorstudiengangs „Lehramt Primarstufe“ fünf 

Jahre (300 CP). Gemäß § 2 Abs.1 S. 3 RahmenVO-KM werden aufgrund dieser 

landesrechtlichen Regelung 60 CP aus dem Vorbereitungsdienst auf den Mas-

terstudiengang angerechnet (§ 4 Abs. 6 StuPO), sodass der Vorbereitungs-

dienst unmittelbar an die ersten beiden Semester an der PH Freiburg an-

schließt. Eine Ausnahme von der Anrechnung ist in § 41 Abs. 3 StuPO für die 

Profilierung ITS geregelt. 

Pro Semester sind 30 CP vorgesehen. Der gesamte Workload beträgt 3.600 

Stunden, unter Berücksichtigung der Anrechnung des Vorbereitungsdienstes 

im Umfang von 60 CP 1.800 Stunden. Der an der Hochschule zu erbringende 
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Workload gliedert sich in 360 Stunden (12 CP) Fächerstudium, 990 Stunden (33 

CP) Studium der Bildungswissenschaften und 450 Stunden für die Erstellung 

der Masterarbeit (15 CP). In den Bildungswissenschaften verteilt sich der Wor-

kload auf 270 Stunden Präsenzstudium und 720 Stunden Selbststudium. Die 

Verteilung des Workloads auf Selbst- und Präsenzstudienzeit hängt im Fächer-

studium von der Wahl der Fächer ab. Praktikumszeit ist im Studiengang nicht 

vorgesehen. Im Studiengang sind im ersten und zweiten Semester sieben Mo-

dule (60 CP) zu absolvieren.  

Zur Durchführung der Profilierung ITS kooperiert die PH Freiburg mit dem 

INSPÉ am Standort Colmar. Die Kooperationsvereinbarung liegt vor. Die Stu-

dierenden absolvieren zunächst zwei Semester an der PH Freiburg und an-

schließend zwei Semester am INSPÉ. Das Studium am INSPÉ erfolgt im Status 

eines Zweitstudiums. 

Der konsekutive Masterstudiengang ist laut Hochschule anwendungsorientiert 

ausgerichtet (§ 4 Abs. 1 StuPO PRIM) und zielt auf die Tätigkeit als Lehrkraft 

im Primarbereich.  

Im Modul „Abschlussarbeit“ (15 CP) ist die Abschlussarbeit enthalten, in der 

die Studierenden ein Problem aus dem jeweiligen Fach selbstständig nach 

wissenschaftlichen bzw. künstlerischen Methoden bearbeiten. Das Studium 

wird mit dem Hochschulgrad „Master of Education“ (M.Ed.) abgeschlossen. 

Eine relative Note wird entsprechend den Vorgaben des ECTS Users‘ Guide im 

Diploma Supplement auf der Grundlage des § 35 Abs. 4 StuPO PRIM (Noten-

verteilungsskala) ausgewiesen. 

Fächermodule 

Die Fächermodule haben bei der konzeptionellen Einordnung des Studien-

gangs keine Relevanz. 

Bewertung  

Die Gutachter:innen diskutieren mit der Hochschule sowie mit Studierenden 

kritisch die Anrechnung von 60 CP aus dem Vorbereitungsdienst. Den Studie-

renden wird wenig Kompetenzerweiterung und -vertiefung aufgrund der zwei 

anzurechnenden Semester zugestanden, z. B. in Bezug auf die 
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Weiterentwicklung des wissenschaftlichen Arbeitens, da zwischen Bachelorar-

beit und Masterarbeit nur wenige Monate liegen (siehe oben Kriterium 1). Ab-

schließend konstatieren die Gesprächsteilnehmer:innen, dass es sich um eine 

landesrechtliche Vorgabe handelt, der entsprochen werden muss.  

Die Modulbeschreibungen bilden nach Auffassung der Gutachter:innen 

grundsätzlich das Master-Niveau gemäß dem Qualifikationsrahmen für deut-

sche Hochschulabschlüsse ab. In Bezug auf die Beschreibungen der „MINT“-

Module empfehlen die Gutachter:innen, das Master-Niveau deutlicher abzu-

bilden. Im Übrigen bestätigen die ausgelegten Masterarbeiten das Abschluss-

niveau. 

Der Studiengang entspricht nach Einschätzung der Gutachter:innen den An-

forderungen des Qualifikationsrahmens für deutsche Hochschulabschlüsse 

vom 16.02.2017, den Anforderungen der Ländergemeinsamen Strukturvorga-

ben für die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen vom 

10.10.2003 in der jeweils gültigen Fassung, landesspezifischen Strukturvorga-

ben für die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen und der 

verbindlichen Auslegung und Zusammenfassung der vorgenannten Doku-

mente durch den Akkreditierungsrat. Überdies erfüllt der Studiengang nach 

Meinung der Gutachter:innen die ländergemeinsamen und länderspezifischen 

fachlichen Anforderungen und strukturellen Vorgaben für die Lehrer:innenbil-

dung (siehe § 1 RahmenVO-KM). 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

 

4.3 Studiengangskonzept 

Sachstand 

Der Studiengang ist vollständig modularisiert. Allen Modulen werden ECTS-

Punkte zugeordnet. Insgesamt sind im Studiengang sieben Module zu studie-

ren. Davon entfallen vier Module auf die Bildungswissenschaften (33 CP). Ein 

Modul enthält die Masterarbeit (15 CP). Zwei Module zu je 6 CP umfassen die 

Fächer. Die Studierenden des Masterstudiengangs „Lehramt Primarstufe“ 
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führen prinzipiell die im Bachelorstudium gewählten Fächer fort. Fach 1 ist 

entweder Deutsch mit Studienanteilen Deutsch als Zweitsprache oder Mathe-

matik. Für Fach 2 können die Studierenden aus 17 Fächern wählen. In der Pro-

filierung EULA wählen die Studierenden als Zielsprache Englisch oder Franzö-

sisch, was gleichzeitig das 1. Fach darstellt. Für das bilinguale Sachfach 

beteiligt sich jeweils ein Teil der 17 Fächer in Englisch und/oder Französisch. 

Die Studierenden der Profilierung EULA wählen daher aus einem einge-

schränkten Angebot an Fächern in der Zielsprache. Die eingeschränkte Fächer-

wahl ist in den Modulbeschreibungen gekennzeichnet. 

Praxisphasen sind im Masterstudiengang „Lehramt Primarstufe“ nicht inte-

griert. 

Pro Semester sind insgesamt 30 CP vorgesehen. Alle Module werden inner-

halb von zwei Semestern abgeschlossen. 60 CP werden auf der Grundlage des 

§ 2 Abs. 1, S. 3 RahmenVO-KM aus dem Vorbereitungsdienst auf den Master-

studiengang angerechnet. Aufgrund dieser gesetzlichen Vorgabe sind nur die 

60 CP, die an der PH Freiburg angeboten und studiert werden, modularisiert 

und im Modulhandbuch ausgewiesen. 

Für die Profilierung ITS (ebenso wie für die Kombination der Profilierungen 

EULA und ITS) gelten Ausnahmen, die in §§ 41 ff. StuPO PRIM geregelt sind. 

Die Studierenden absolvieren ein von jedem der beteiligten Kooperations-

partner regulär angebotenes Studienprogramm, das zu einem gemeinsamen, 

binationalen Studienprogramm verbunden wird. Die Fächerwahl ist nahezu 

vorgegeben (Deutsch/Mathematik und Französisch bzw. in Kombination mit 

EULA Französisch und ein bilinguales Sachfach mit der Zielsprache Franzö-

sisch). Der Vorbereitungsdienst wird hier nicht angerechnet (§ 41 Abs. 3 StuPO 

PRIM). Zudem ist im dritten Semester ein ein- bis zweiwöchiges Praktikum in-

tegriert, § 42 Abs. 2 StuPO PRIM.  

Folgender Studienverlauf ergibt sich für den konsekutiven Masterstudiengang 

„Lehramt Primarstufe“ (inkl. Profilierung EULA):  
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Tabelle 1: Modulübersicht 

Im Modulhandbuch (Anlage 4 der StuPO PRIM) sind modulbezogen Lerner-

gebnisse formuliert. Zudem werden der Modultitel, die Modulkennziffer sowie 

das Fach, dem das Modul zugeordnet ist, genannt. In Bezug auf die Modulver-

antwortung und die Modulberatung wird auf die Webseiten des jeweiligen 

Fachs verwiesen. Pro Modul werden die ECTS-Punkte, der Workload insge-

samt sowie die Präsenzzeit und die Selbstlernzeit jeweils in Stunden 
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angegeben. Weiterhin wird die Position im Studienverlauf angegeben, die Ver-

wendbarkeit des Moduls, Voraussetzungen für die Teilnahme, Voraussetzun-

gen für die Vergabe von ECTS-Punkten (Modulprüfungsleistung) sowie die 

Dauer des Moduls. Bei der Prüfungsleistung sind die (alternativen) Prüfungs-

art(en), die Dauer und der Umfang angegeben. Hinweise auf (Grundlagen-)Li-

teratur findet sich nicht im Modulhandbuch, sondern auf der Lernplattform 

ILIAS.  

Das Modulhandbuch enthält darüber hinaus Informationen zu den Lehrveran-

staltungen des Moduls. Diesbezüglich werden der Lehrveranstaltungstitel, die 

Lehrform, die Verbindlichkeit, die Sprache, die Präsenz- und Selbstlernzeit, die 

Semesterwochenstunden (SWS), die zu erbringende Studienleistung sowie 

Dauer, Häufigkeit des Angebots und die Semesterempfehlung angegeben. 

Qualifikationsvoraussetzungen (§ 2 StuPO PRIM, § 2 Zulassungs- und Aus-

wahlsatzung) für den Zugang zum konsekutiven Masterstudiengang „Lehramt 

Primarstufe“ sind ein abgeschlossenes lehramtsbezogenes Bachelorstudium 

im Umfang von mindestens 180 CP oder ein gleichwertiges Hochschulstudium 

sowie die Teilnahme an dem Selbstreflexionstool „Online-Selbstreflexion 

Lehramtsstudium und Lehrer*innenberuf (OSEL)“ (§ 2 Abs. 3 Zulassungs- und 

Auswahlsatzung). Für die Profilierungen gibt es weitere Zulassungsvorausset-

zungen (§ 2 Abs. 4 und 5 Zulassungs- und Auswahlsatzung). Der Studiengang 

ist zulassungsbeschränkt. Die Studierenden werden zum Masterstudiengang 

„Lehramt Primarstufe“ zugelassen, eine Bewerbung und eine Zulassung auf 

einzelne Fächer ist nicht möglich. 

Die ECTS-Einstufung entsprechend den Vorgaben des ECTS Users’ Guide ist 

in § 35 Abs. 4 StuPO PRIM (Notenverteilungsskala) geregelt. 

Die Anerkennung von in anderen Studiengängen erbrachten Leistungen ist in 

§ 32 StuPO PRIM gemäß den Vorgaben der Lissabon-Konvention geregelt. 

Nachgewiesene Kenntnisse und Fähigkeiten, die außerhalb des Hochschulbe-

reichs erworben wurden, werden gemäß § 33 StuPO PRIM bis zur Hälfte der 

für den Studiengang vorgesehenen Leistungspunkte angerechnet, wenn sie 

nach Inhalt und Niveau gleichwertig sind. 
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Für den erfolgreichen Abschluss des Masterstudiengangs „Lehramt Primar-

stufe“ wird gemäß § 12 Abs. 4 der StuPO PRIM der Abschlussgrad „Master of 

Education“ (M.Ed.) vergeben. Die Masterurkunde und das Masterzeugnis wer-

den durch ein Diploma Supplement ergänzt, welches Auskunft über das dem 

Abschluss zugrunde liegende Studium gibt. Im Diploma Supplement wird der 

Abschlussgrad sowie der dem Abschluss zugrunde liegende, individuelle Stu-

dienverlauf ausgewiesen. Das Diploma Supplement liegt in aktueller Fassung 

(HRK 2018) und in Englisch vor. 

Fächermodule 

Die Module in den Bildungswissenschaften sind für Studierende der Master-

studiengänge „Lehramt Primarstufe“ und „Lehramt Sekundarstufe 1“ iden-

tisch, liegen jedoch zu einem anderen Zeitpunkt im Studienverlaufsplan. In 

den Fächern werden einige Lehrveranstaltungen polyvalent ausgebracht. Die 

Hochschule hat hierfür eine Übersicht (Fächerantrag S. 15) eingereicht, aus der 

hervorgeht, wie viele SWS für das jeweilige Fach im Masterstudiengang 

„Lehramt Primarstufe“ und im Masterstudiengang „Lehramt Sekundarstufe 

1“ und wie viele SWS polyvalent ausgebracht werden. Dabei zeigt sich, dass 

die Lehrveranstaltungen für die Primarstufe häufig polyvalent erbracht wer-

den und es für die Sekundarstufe 1 deutlich mehr schulstufenspezifische Lehr-

veranstaltungen gibt. In der Übersicht sind zudem Maßnahmen zum schulstu-

fenspezifischen Kompetenzerwerb in polyvalenten Lehrveranstaltungen 

aufgeführt.  

Das didaktische Konzept der PH Freiburg beruht auf dem Einsatz unterschied-

licher Lehr-/Lernformate und -methoden zur Erreichung der Lehr-/Lernziele, 

die zwischen den einzelnen Fächern variieren. Die „klassischen“ Lehrformate 

Vorlesungen, Seminare und Übungen werden ergänzt durch fachspezifische 

Lehrformate wie praktische Lehrveranstaltungen, Ensembles im Fach Musik, 

Exkursionen in den Fächern Geografie oder Technik oder Projektseminare und 

Kolloquien, um Wissen gebündelt und zielgerichtet auf die Erarbeitung eines 

Projektes oder einer wissenschaftlichen Diskussion hin zu vermitteln. Alle 

Lehrformate werden durch die Lernplattform ILIAS unterstützt, die die Ent-

wicklung, den Einsatz und die Verwaltung von webbasierten Lehr- und Lern-

angeboten ermöglicht (siehe oben zu den Querschnittskompetenzen, insbe-

sondere Digitalisierung und Medienbildung).  
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Die PH Freiburg kooperiert mit der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (Uni-

versität Freiburg) und der Hochschule für Musik (HfM) Freiburg im Sinne einer 

kontinuierlichen Weiterentwicklung der Lehrerbildung. Hierfür wurde die 

hochschulübergreifende School of Education mit der Bezeichnung „Freiburg 

Advanced Center of Education“ (FACE) gegründet, in der die spezifischen Stär-

ken der beteiligten Hochschulen gebündelt werden. Die Universität Freiburg 

bringt vorwiegend ihre Expertise in die fachwissenschaftlichen Lehrveranstal-

tungen ein. Eine größere Bedeutung hat die Kooperation daher für den Mas-

terstudiengang „Lehramt Sekundarstufe 1“. Weitere fachspezifische Koopera-

tionen sind im Fächerantrag beschrieben und in einem Überblick gelistet.  

Bewertung  

Das Studiengangskonzept umfasst nach Einschätzung der Gutachter:innen die 

Vermittlung von Fachwissen und fachübergreifendem Wissen sowie von fach-

lichen, methodischen und generischen Kompetenzen. Es ist in der Kombina-

tion der einzelnen Module stimmig im Hinblick auf formulierte Qualifikations-

ziele aufgebaut. Ferner sind nach Meinung der Gutachter:innen sowohl die 

Zugangsvoraussetzungen als auch das Auswahlverfahren in den Ordnungen 

adäquat festgelegt. Die Anerkennungsregeln für an anderen Hochschulen er-

brachte Leistungen gemäß der Lissabon-Konvention und die Anrechnung au-

ßerhochschulisch erworbener Kompetenzen sind beschlusskonform.  

Weiterhin konstatieren die Gutachter:innen in Bezug auf das Studiengangs-

konzept, dass die formale Verantwortung für die Lehramtsstudiengänge beim 

Prorektorat für Lehre, Studium und Qualitätsentwicklung liegt und die drei Fa-

kultäten die Lehre ausbringen.  

Auf Nachfrage zu den Konsequenzen aus der Akkreditierung der lehramtsbe-

zogenen Bachelorstudiengänge für die Masterstudiengänge erläutert die 

Hochschule den großzügigen Umgang mit der Anerkennung auf Basis der 

Kompetenzformulierungen. Dies betrifft einerseits den Wechsel der Pädagogi-

schen Hochschule innerhalb Baden-Württembergs, wofür die Pädagogischen 

Hochschulen eine Absprache getroffen haben, sowie den Wechsel von einer 

Universität an die PH Freiburg und umgekehrt. Als weiteren Aspekt von Ände-

rungen siehe unten zu den Fächermodulen – Sachunterricht.  



Lehramt Primarstufe (M.Ed.) 

 

 
26

Die Hochschule erläutert ferner, dass die Studierenden die Möglichkeit der 

Mobilität im Masterstudiengang „Lehramt Primarstufe“ nutzen. Allerdings 

planen Studierende in diesem Fall eine Verlängerung des Studiums ein. In der 

Profilierung ITS ist zwingend ein Auslandsaufenthalt bei der Kooperations-

hochschule, dem INSPÉ am Standort Colmar, vorgesehen. Die Gutachter:in-

nen resümieren, dass Mobilitätsfenster genutzt werden bzw. curricular einge-

bunden sind. 

Die Gutachter:innen diskutieren mit der Hochschule die Studierendenzahlen in 

Bezug auf die Masterstudiengänge „Lehramt Primarstufe“ und „Lehramt Se-

kundarstufe 1“. Während für die Primarstufe die Studienplätze belegt wurden, 

sind die Studienplätze für Sekundarstufe 1 nicht voll belegt. Allgemein be-

trachtet gehen die Studierendenzahlen in Lehramtsstudiengängen zurück. Die 

Teilnehmer:innen sehen die Gründe dafür unabhängig von den Studiengän-

gen und dem Standort im gesellschaftlichen Bild des Lehrer:innenberufs und 

halten Projekte über die PH Freiburg hinaus für erforderlich, um dessen Attrak-

tivität zu steigern. Die Hochschule erwähnt im Kontext der Studienplätze, dass 

an der PH Freiburg ab dem Wintersemester 2023/2024 ca. 175 Studienplätze 

pro Jahr für Bachelor- und Masterstudiengänge „Lehramt Sonderpädagogik“ 

zur Verfügung stehen und sich die Hochschule davon neue Impulse für die 

Weiterentwicklung sowie Synergieeffekte verspricht. Die Gutachter:innen be-

grüßen diese Entwicklung und unterstützen die Hochschule in ihrem Vorha-

ben, die erwartbaren positiven Effekte nutzen zu wollen. 

Ferner diskutieren die Gutachter:innen mit der Hochschule den Übergang vom 

Bachelorstudiengang in den Masterstudiengang, hauptsächlich unter dem As-

pekt der Masterarbeit. Die Beteiligten stellen einen geringen Kompetenzzu-

wachs (ein Semester) zwischen Bachelorabschluss und Beginn der Masterar-

beit (Anmeldung) fest. Studierende sind bereits während des Übergangs vom 

Bachelor- zum Masterstudium auf der Suche nach einem Thema für die Mas-

terarbeit. Die Hochschule empfiehlt Studierenden, vorbereitende Master-Mo-

dule bereits im Bachelorstudiengang zu studieren. Gleichwohl stellt die Hoch-

schule die gleichen Anforderungen an die Masterarbeit wie im 

Masterstudiengang „Lehramt Sekundarstufe 1“. Die Lehrenden konstatieren, 

dass die Masterarbeiten in den Fächern von Studierenden des Masterstudien-

gangs „Lehramt Sekundarstufe 1“ besser sind als diejenigen des 
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Masterstudiengangs „Lehramt Primarstufe“. Die Studierenden selbst bean-

standen, dass zwischen Bachelorabschluss und Beginn der Masterarbeit we-

nige Monate liegen. Sie sehen die Forschungsorientierung kritisch, da für eine 

Kompetenzweiterentwicklung wenig Zeit ist. Alle Beteiligten in sämtlichen Ge-

sprächsrunden sind sich einig, dass ein viersemestriges Masterstudium an der 

PH wünschenswert und für die Kompetenzentwicklung eines forschenden Ha-

bitus und einer gereiften Lehrer:innenpersönlichkeit essenziell ist. In Bezug auf 

die Kohärenz der zu erwerbenden Kompetenzen im Masterstudiengang und 

der Anrechnung des Vorbereitungsdienstes argumentiert die Hochschule, 

dass die Gleichwertigkeit über die Ausbildungsstandards des Kultusministeri-

ums für die Seminare für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte in Baden-

Württemberg hergestellt wird. Im Ergebnis handelt es sich um eine gesetzliche 

Regelung für die Anrechnung. 

Ein weiterer Aspekt ist der Übergang vom Masterstudiengang „Lehramt Pri-

marstufe“ in den Vorbereitungsdienst, der derzeit nicht überschneidungsfrei 

abläuft: Der Vorbereitungsdienst beginnt einmal jährlich zum 01.02., der Mas-

terstudiengang „Lehramt Primarstufe“ endet zum 31.03. Problematisch ist das 

Abgabezeitfenster für die Masterarbeit und deren Korrektur. Das Kultusminis-

terium bietet derzeit als Lösung an, dass dennoch ein Einstieg in den Vorbe-

reitungsdienst zum 01.02. über einen Gasthörerstatus ermöglicht wird. Die 

Studierenden wünschen sich eine halbjährliche Zulassung zum Vorberei-

tungsdienst.  

In Hinblick auf die Polyvalenz der Module und Lehrveranstaltungen erläutert 

die Hochschule, dass polyvalent ausgebrachte Veranstaltungen für Bachelor- 

und Master-Studierende die Ausnahme sind. Durch unterschiedliche Aufga-

ben und Prüfungsformate wird in diesen Fällen das Master-Niveau gesichert. 

Ebenso gering ist die Polyvalenz von gemeinsamen Veranstaltungen der Mas-

terstudiengänge „Lehramt Primarstufe“ und „Lehramt Sekundarstufe 1“. Sie 

findet allenfalls im ersten Semester statt, da es wegen der Anrechnung des 

Vorbereitungsdienstes nur wenige Überschneidungen gibt.  

Allgemein stellen die Gesprächsteilnehmer:innen fest, dass in lehramtsbezo-

genen Kombinationsstudiengängen eine Überschneidungsfreiheit von Lehr-

veranstaltungen nicht durchgängig möglich ist. Dies bestätigt sich im Ge-

spräch mit Studierenden, wonach Überschneidungen von 
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Lehrveranstaltungen sehr wohl stattfinden. Die Studierenden bemerken 

gleichwohl, dass die Hochschule sich sehr um die Vermeidung von Über-

schneidungen bemüht. 

Fächermodule 

Auch in Bezug auf die Fächermodule umfasst nach Einschätzung der Gutach-

ter:innen das Studiengangskonzept die Vermittlung von Fachwissen und fach-

übergreifendem Wissen sowie von fachlichen, methodischen und generischen 

Kompetenzen. Zudem halten sie es in der Kombination der einzelnen Module 

für stimmig im Hinblick auf formulierte Qualifikationsziele aufgebaut. Die Lehr-

/Lernformate sind nach Auffassung der Gutachter:innen nachvollziehbar be-

schrieben und angepasst an die jeweilige Fachkultur in den einzelnen Fächer-

modulen. Sie nehmen die Ausführungen der Hochschule zum Runden Tisch 

Digitalisierung positiv zur Kenntnis.  

In Bezug auf die Wahlmöglichkeiten auf Lehrveranstaltungsebene melden die 

Gutachter:innen der Hochschule eine Ernüchterung auf Seiten der Studieren-

den zurück. Die Studierenden beschreiben, dass es diese Wahlmöglichkeiten 

faktisch nicht gibt. Letztlich buchen sie sich in die Seminare ein, die im Zeitplan 

und möglichst überschneidungsfrei mit Lehrveranstaltungen anderer Fächer 

möglich sind. 

Unter der Berücksichtigung der durchaus erheblichen Schwierigkeiten in der 

Durchführung eines kombinatorischen Studiengangs halten die Gutachter:in-

nen die Studienorganisation unter den gegebenen Umständen für adäquat, 

sodass die Umsetzung des Studiengangskonzeptes gewährleistet ist. 

Auf Nachfrage der Gutachter:innen erläutert die Hochschule, dass sowohl für 

die Studiengangsentwicklung als auch für die -weiterentwicklung Verfahrens-

schritte unter Einbeziehung von Stakeholdern definiert sind. Ferner ist die Wei-

terentwicklung des Studiengangskonzepts mit dem Abschluss der Akkreditie-

rung vorgesehen. In diesem Zusammenhang monieren die Gutachter:innen – 

ebenso wie in der bereits abgeschlossenen Akkreditierung des Bachelorstudi-

engangs „Lehramt Primarstufe“ – die fächerbezogene Orientierung des Sach-

unterrichts auch im Masterstudiengang. Entsprechend der Auflagenerfüllung 

im Bachelorstudiengang hat die Hochschule auch im Masterstudiengang die 
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für den Sachunterricht ausbildenden Fächer an einem Konzept beteiligt, um 

die Ausbildung der Studierenden für den Sachunterricht weg von einer fach-

spezifischen Perspektive nunmehr interdisziplinär auszurichten. Die Gutach-

ter:innen halten die Einreichung des Konzepts für erforderlich.  

Über die Ausführungen zur Neuausrichtung des Sachunterrichts hinaus stel-

len die Gutachter:innen bezogen auf die Fächerbegutachtung in Clustern Fol-

gendes fest:  

Im Cluster „Sprachen“ halten die Gutachter:innen die gut funktionierende und 

bereichernde Kooperation mit der Universität Freiburg in FACE fest und be-

merken hinsichtlich der Polyvalenz eine Orientierung der Fachwissenschaften 

an der Sekundarstufe 2.  

In Bezug auf das Cluster „Theologien“ wird die Zusammenarbeit der Religio-

nen als beispielhaft und förderungswürdig wahrgenommen. 

Im Rahmen des Gesprächs mit Lehrenden des Clusters „Künste“ resümieren 

die Gutachter:innen, dass die innerfachliche Kohärenz von Musikpraxis und 

Musikdidaktik sowie von künstlerischer Praxis und praktischer Anwendung 

überzeugend dargestellt wurde. Zudem heben sie die Ressourcen-Ausstattung 

positiv hervor.  

Bezogen auf die „MINT“-Fächer ebenso wie auf die Bildungswissenschaften 

finden sich Anmerkungen unter Kriterium 1. 

Für das Cluster „Sozialwissenschaftliche Fächer" heben die Gutachter:innen 

positiv die Kohärenz zwischen fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen 

Fragestellungen sowie die Binnendifferenzierung der polyvalent ausgebrach-

ten Lehrveranstaltungen hervor. 

Im Cluster „Gesundheit“ stellen die Gutachter:innen fest, dass zumindest die 

Studierenden die Lehrevaluation nicht immer als wirksam bzw. mit Konse-

quenzen verbunden wahrnehmen (siehe auch Kriterium 9 Qualitätssicherung 

und Weiterentwicklung).  

Unabhängig von der konkreten Fächerbetrachtung und im Kontext der Diskus-

sion über Digitalisierung und Medienbildung in den lehramtsbezogenen Stu-

diengängen regen die Gutachter:innen an, die Themen 
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IT/Informatik/Medienbildung über die Querschnittskompetenzen hinaus als ei-

genständiges Fach anzubieten.  

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist teilweise erfüllt. 

Das Gutachter:innengremium schlägt folgende Auflage vor:  

Die Hochschule hat unter Beteiligung aller Fächer des naturwissenschaftlichen 

und des sozialwissenschaftlichen Sachunterricht ein Konzept für eine interdis-

ziplinäre Ausbildung der Studierenden zu entwickeln.  

Das Gutachter:innengremium gibt folgende Empfehlung:  

Die Themen IT/Informatik/Medienbildung könnte die Hochschule über die 

Querschnittskompetenzen hinaus als eigenständiges Fach anbieten. 

4.4 Studierbarkeit  

Sachstand 

Die Anwendung des European Credit Transfer Systems (ECTS) ist grundsätz-

lich gegeben. Der konsekutive Masterstudiengang „Lehramt Primarstufe“ um-

fasst 120 CP. Pro Semester werden 30 CP vergeben. Alle Module umfassen 

mindestens fünf CP. Für jedes Modul ist eine Prüfungsleistung festgelegt, mit 

deren Absolvieren die CP erworben werden. Für die Masterarbeit werden in 

dem Modul „Abschlussmodul“ 15 CP vergeben. Pro CP sind gemäß § 6 Abs. 2 

StuPO PRIM 30 Arbeitsstunden hinterlegt. Der gesamte Workload beträgt 

3.600 Stunden, unter Berücksichtigung der Anrechnung des Vorbereitungs-

dienstes im Umfang von 60 CP 1.800 Stunden. In den Bildungswissenschaften 

verteilt sich der Workload auf 270 Stunden Präsenzstudium und 720 Stunden 

Selbststudium. Die Verteilung des Workloads auf Selbst- und Präsenzstudien-

zeit hängt im Fächerstudium von der Wahl der Fächer ab. 

Die Modulprüfungen finden am Ende jedes Semesters statt. Wiederholungs-

möglichkeiten einer Modulprüfung sind gegeben. Der Workload der Studie-

renden wird sowohl in den Fragebögen zur Lehrevaluation als auch in der Ab-

schlussbefragung der Studierenden erhoben. 
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Eine Wiederholung von nicht bestandenen Prüfungen ist in §§ 30 und 31 StuPO 

PRIM geregelt. 

Für allgemeine Fragen der Studierenden hat die Hochschule ein Studien-Ser-

vice-Center eingerichtet, das die Studierenden bei Bedarf an andere studien-

orientierte Verwaltungsbereiche und Servicestellen (bspw. Akademisches Prü-

fungsamt, Studierendensekretariat, Akademisches Auslandsamt) weiterleitet. 

Die Zentrale Studienberatung informiert insbesondere zum Konzept der Stu-

diengänge, zum Studienverlauf oder den Berufseinstiegschancen nach einem 

Masterabschluss. Sie berät zudem in der jedes Semester vor Vorlesungsbe-

ginn stattfindenden Beratungswoche zu allen organisatorischen Fragen zum 

Studienverlauf und zur inhaltlichen Ausrichtung des Studiums. Das Studieren-

densekretariat sowie die Webseiten informieren über Bewerbungs- und Ein-

schreibungsverfahren. Anlaufstelle für Fragen rund um das studentische Le-

ben ist das Studierendenwerk Freiburg. 

Für Studierende mit Behinderung oder chronischer Krankheit sind Härtefallre-

gelungen etabliert (§ 39 StuPO PRIM). Eine speziell hierfür beauftragte Person 

steht darüber hinaus allen Studienbewerber:innen und Studierenden zur Ver-

fügung. 

Um die Überschneidung von Lehrveranstaltungen und Prüfungen zu vermei-

den, ist für Modulprüfungsleistungen am Ende jeden Semesters ein Zeitfens-

ter vorgesehen.  

Fächermodule 

Die fachspezifische Studienberatung ist letztlich Ansprechpartner für Informa-

tionen rund um die einzelnen Fächer. Neben umfassender persönlicher, tele-

fonischer und E-Mail-Beratung bieten die Fächer diverses Infomaterial wie 

spezifische Fachbroschüren oder Links zu fachspezifischer Literatur, Lehr- und 

Erklärvideos, Newsletter und Mailverteiler oder Informationen zu Weiterbil-

dungsmöglichkeiten im jeweiligen Fach an. Die fachspezifischen Betreuungs-

angebote finden sich auf den Webseiten der einzelnen Fächer, z. B. Tutorate, 

Mentoring-Programme oder Kolloquien.  

Die Überschneidung von Lehrveranstaltungen der Fächer versucht die Hoch-

schule zu minimieren (siehe oben, Kriterium 3). 
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Bewertung inkl. Fächermodule 

Die studentische Arbeitsbelastung ist nach Einschätzung der Gutachter:innen 

modulbezogen definiert und sowohl insgesamt als auch aufgeteilt nach Prä-

senz- und Selbstlernzeit in den Modulbeschreibungen angemessen und plau-

sibel. Die Hochschule hat im Antrag den Workload exemplarisch für einige Fä-

cher dargelegt. Dabei werden die Unterschiede in den einzelnen Fächern 

verdeutlicht. Die Gutachter:innen können das unterschiedliche Verhältnis von 

Präsenz- und Selbstlernzeit aufgrund von Fächerspezifika nachvollziehen, z. B. 

ist im Fach Sport wegen der Trainingszeiten ein höherer Anteil an Selbststudi-

enzeit vorgesehen. Befragungen der Studierenden zur Arbeitsbelastung bele-

gen die in den Modulbeschreibungen zugrunde gelegten Zeiten. 

Weiterhin bestätigen die Studierenden weitestgehend die Studierbarkeit hin-

sichtlich der Überschneidungsfreiheit der fächerbezogenen Module. 

Die Studierbarkeit des Studiengangs wird nach Einschätzung der Gutachter:in-

nen durch die Berücksichtigung der erwarteten Eingangsqualifikation in den 

Zulassungsvoraussetzungen (siehe Kriterium 3), eine angemessene Studien-

plangestaltung sowie durch die plausiblen Angaben der studentischen Ar-

beitsbelastung gewährleistet. Des Weiteren halten die Gutachter:innen die an-

gebotenen allgemeinen, überfachlichen und fachlichen Studienberatungen 

und die entsprechenden fachspezifischen Betreuungsangebote für angemes-

sen. Prüfungsdichte und -organisation schätzen sie als adäquat und belas-

tungsangemessen ein (siehe Kriterium 5). Die Belange von Studierenden mit 

Behinderung werden berücksichtigt. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt.  

 

4.5 Prüfungssystem  

Sachstand inkl. Fächermodule 

Jedes Modul schließt mit einer veranstaltungsübergreifenden Modulprü-

fungsleistung ab (§ 18 Abs. 1 und 2 StuPO PRIM). Die Prüfungsformen sind in 

§§ 17 ff. StuPO PRIM definiert und im Modulhandbuch modulbezogen 
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festgelegt. In der Prüfungsordnung sind mündliche Prüfungsleistungen 

(mündliche Prüfungen oder andere Formen mündlicher Präsentation), schrift-

liche Prüfungsleistungen (Klausuren, Hausarbeiten, Berichte oder andere For-

men schriftlicher Arbeiten wie Antwortwahlverfahren, Portfolios oder elektro-

nisch gestützte schriftliche Arbeiten) oder andere Formen von 

Modulprüfungsleistungen (z. B. Projektprüfungen, Referate mit schriftlicher 

Darstellung, fachpraktische Prüfungen) möglich. Die Regelungen enthalten 

auch Angaben zur Dauer einer Prüfung. In § 22a ff. werden Online-Prüfungen 

geregelt. Teilweise werden als Modulprüfungsleistung mehrere Prüfungsfor-

men zur Auswahl gestellt. In diesen Fällen erfolgt die Festlegung zu Beginn 

des Semesters durch die Lehrkraft. Im Modul „Abschlussprüfung“ ist die Mas-

terarbeit im Umfang von 15 CP zu erbringen.  

Für die Modulprüfungen ist in der Regel ein Prüfungszeitraum am Ende des 

Semesters vorgesehen, bei mehrsemestrigen Modulen zum Ende des letzten 

Semesters des Moduls. 

Gemäß § 7 StuPO PRIM erbringen die Studierenden im Zusammenhang mit 

Lehrveranstaltungen Studienleistungen, die individuelle schriftliche, mündli-

che oder praktische Leistungen darstellen, die die aktive Teilnahme der Stu-

dierenden dokumentieren. Die Studienleistungen orientieren sich am Work-

load der Lehrveranstaltung und hängen von der Aufgabenstellung durch die 

Lehrenden ab. Sie sind ebenfalls im Modulhandbuch lehrveranstaltungsbezo-

gen ausgewiesen. 

Nicht bestandene Modulprüfungen können gemäß § 30 StuPO PRIM zweimal 

wiederholt werden, eine nicht bestandene Masterarbeit einmal (§ 31 StuPO 

PRIM).  

Regelungen zum Nachteilsausgleich von Studierenden mit Behinderung und 

chronischer Krankheit hinsichtlich zeitlicher und formaler Vorgaben im Stu-

dium finden sich in § 39 Abs. 6 StuPO PRIM. 

Die Hochschule hat die Rechtsprüfung der Prüfungsordnung bestätigt. 

Bewertung inkl. Fächermodule 

Auf Nachfrage erläutert die Hochschule das Konzept der lehrveranstaltungs-

bezogenen Studienleistungen: Studienleistungen werden als kognitive 
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Aktivierung zur Vor- und Nachbereitung der Lehrveranstaltungen verstanden, 

um den Kompetenzerwerb zu gewährleisten. Die häufige Studienleistung 

„Teilnahme“ bedeutet, dass Anwesenheitspflicht nur dann geregelt ist, wenn 

es für den Kompetenzerwerb erforderlich ist. Als Voraussetzung für eine Prü-

fungsleistung ist eine Studienleistung nur in einem Modul im Bereich Bil-

dungswissenschaften geregelt. Die Workloaderhebungen bestätigen das Ver-

ständnis der PH Freiburg in Bezug auf Studienleistungen. Die Studierenden 

selbst nehmen die Studienleistungen unterschiedlich wahr, teilweise als frei-

willige Lernverlaufskontrolle und Strukturierung für selbstständiges zielorien-

tiertes Arbeiten, teilweise im Sinne einer Prüfungsleistung. 

Nach Einschätzung der Gutachter:innen sind die Prüfungen modulbezogen so-

wie wissens- und kompetenzorientiert ausgestaltet und dienen der Feststel-

lung, ob die formulierten Qualifikationsziele erreicht wurden. Jedes Modul 

schließt mit einer das gesamte Modul umfassenden Prüfung ab. Die in den 

Fächern vorgesehenen Studienleistungen zielen auf die Strukturierung der 

Selbststudienzeit und der Gewährleistung des Kompetenzerwerbs. 

Hinsichtlich der im Modulhandbuch angegebenen alternativen Modulprü-

fungsleistungen kritisieren die Studierenden, dass das Online-Vorlesungsver-

zeichnis (LSF) in Bezug auf die Prüfungsleistungen lückenhaft und wenig in-

formativ sei. Die Gutachter:innen empfehlen, bei mehreren möglichen 

Prüfungsformen im LSF die konkrete Modulprüfungsleistung frühzeitig und 

transparent darzustellen.  

Der Nachteilsausgleich für Studierende mit Behinderung oder chronischer Er-

krankung hinsichtlich zeitlicher und formaler Vorgaben im Studium sowie bei 

allen abschließenden oder studienbegleitenden Leistungsnachweisen ist si-

chergestellt. Die Prüfungsordnung wurde einer Rechtsprüfung unterzogen. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt.  

Das Gutachter:innengremium gibt folgende Empfehlung:  

Sind in der Modulbeschreibung als Modulabschlussprüfung verschiedene 

Prüfungsformen möglich, sollte die Hochschule die im jeweiligen Semester 

festgelegte Prüfungsform im LSF frühzeitig und transparent darstellen. 
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4.6 Studiengangsbezogene Kooperationen 

Sachstand inkl. Fächermodule 

Die PH Freiburg kooperiert mit der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (Uni-

versität Freiburg) und der Hochschule für Musik (HfM) Freiburg im Rahmen 

der School of Education „Freiburg Advanced Center of Education“ (FACE). Da-

bei bringt die Universität Freiburg vorwiegend ihre Kompetenz in die fachwis-

senschaftlichen Lehrveranstaltungen ein, die PH Freiburg ihre Expertise in Be-

zug auf die Fachdidaktiken. Die Kooperationsvereinbarungen liegen vor. 

Weitere fachspezifische Kooperationen sind im Fächerantrag beschrieben und 

in einem Überblick gelistet.  

Zur Durchführung der Profilierung ITS kooperiert die PH Freiburg mit dem 

INSPÉ am Standort Colmar. Die Kooperationsvereinbarung wurde eingereicht. 

Die Durchführung der kooperativen und binationalen Profilierung des Master-

studiengangs „Lehramt Primarstufe“ ist in den §§ 41 ff. StuPO PRIM gemäß 

der landesrechtlichen Vorgabe in § 4 Abs. 13 RahmenVO-KM geregelt. 

Bewertung inkl. Fächermodule 

Die Gutachter:innen begrüßen die lebendigen Kooperationen der PH Freiburg 

mit Hochschulen im In- und Ausland. Ihrer Einschätzung nach finden sie gute 

Strukturen in der School of Education, FACE, vor. Sie unterstützen die Hoch-

schule in ihrem Vorhaben, die Kohärenz in der Lehrer:innenbildung zu stärken, 

sowohl in Bezug auf die vertikale Kohärenz von erster und zweiter Ausbil-

dungsphase, als auch die horizontale Kohärenz von Bildungswissenschaften, 

Fachdidaktik (PH) und Fachwissenschaften (Universität). Des Weiteren befür-

worten sie den Entschluss, die Stärken der einzelnen Hochschulen noch besser 

für den Studiengang zu nutzen. 

Umfang und Art bestehender Kooperationen mit anderen Hochschulen sind 

nach Auffassung der Gutachter:innen beschrieben und die zugrunde liegen-

den Vereinbarungen dokumentiert. Durch die Kooperationsvereinbarungen 

schätzen sie die Umsetzung und die Qualität des Studiengangskonzepts als 

gewährleistet ein. 
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Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

 

4.7 Ausstattung  

Sachstand 

Die Hochschule hat eine Übersicht über die Ausstattung der Masterstudien-

gänge „Lehramt Primarstufe“ und „Lehramt Sekundarstufe 1“ einschließlich 

der Profilierungen eingereicht, aus der die Zusammensetzung der Lehre in den 

Studiengängen mit hauptamtlichem Personal hervorgeht. In der Lehrverflech-

tungsmatrix wird das Wintersemester 2022/2023 abgebildet. Dabei unterschei-

det die Liste nach Professorinnen und akademischen Mitarbeiter:innen. Alle 

Lehrenden sind einer Fakultät und einem Fach zugeordnet. Für jede Lehrper-

son wird das Lehrdeputat in beiden Studiengängen getrennt angegeben, 

ebenso das Lehrdeputat insgesamt pro Jahr (jeweils in Semesterwochenstun-

den – SWS) und die Reduktion der SWS aufgrund anderer Aufgaben. Zu be-

rücksichtigen ist, dass die Lehre für die Masterstudiengänge teilweise polyva-

lent ausgebracht wird (siehe oben). Die hauptamtlich Lehrenden werden 

überdies in der Regel auch in den lehramtsbezogenen Bachelorstudiengängen 

eingesetzt.  

Die beruflichen bzw. wissenschaftlichen Profile der hauptamtlich Lehrenden 

sowie der wissenschaftlichen Mitarbeiter:innen hat die PH Freiburg ebenfalls 

in einer Anlage gelistet. Für jede Lehrperson wird die Denomination/Stellen-

beschreibung, die akademische Qualifikation, die Arbeits- und Forschungs-

schwerpunkte, die Lehrgebiete sowie das Lehrdeputat in SWS pro Semester 

für die Masterstudiengänge „Lehramt Primarstufe“ und „Lehramt Sekundar-

stufe 1“ angegeben. 

Insgesamt wurden im Wintersemester 2022/2023 im Masterstudiengang 

„Lehramt Primarstufe“ 198,5 SWS von hauptamtlich Lehrenden erbracht. Der 

Anteil professoraler Lehre beläuft sich dabei auf 55 %. Lehraufträge wurden 

im Umfang von 110 SWS vergeben (17 % der Lehre, wobei sich die Zahl auf 

die Lehre der beiden Masterstudiengänge „Lehramt Primarstufe“ und „Lehr-

amt Sekundarstufe1“ insgesamt bezieht). Für beide Studiengänge zusammen 
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ergibt sich ein professoraler Anteil der Lehre von rund 43 %, die Quote haupt-

amtlicher Lehre beläuft sich auf rund 80 %. 

Neben der fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Qualifizierung verfü-

gen die Lehrenden über Erfahrung in der Schulpraxis in der Regel von min-

destens drei Jahren. An Lehrende der Profilierung EULA werden besondere 

Anforderungen an die Sprachkenntnisse gestellt. 

Für die wissenschaftliche und hochschuldidaktische Weiterbildung der Leh-

ren-den stehen verschiedene Institutionen an der PH Freiburg zur Verfügung: 

Es ist eine Stabsstelle Hochschuldidaktik – Lehrinnovation – Coaching einge-

richtet, die mit dem Institut für Erziehungswissenschaft und der Pädagogi-

schen Werkstatt Weiterbildungen sowie Beratungsgespräche und Coaching 

anbietet, Veranstaltungen durchführt, etc. Die PH Freiburg bietet Lehrenden 

ein „Basiszertifikat Hochschuldidaktik im Kontext diversitätssensiblen Lehrens 

und Lernens“ an. Zudem können Lehrende und Nachwuchswissenschaftler:in-

nen auf die Angebote des „Hochschuldidaktischen Verbunds der Universitä-

ten“ in Baden-Württemberg zugreifen. Weitere Möglichkeiten der Fort- und 

Weiterbildung für Hochschulangehörige sind im Antrag beschrieben. 

 

Fächermodule 

In einzelnen Fächern kommt weiteres nicht-wissenschaftliches Personal zum 

Einsatz, beispielsweise in künstlerischen Fächern Personal für die Betreuung 

der Holzbearbeitungsgeräte, spezielle Lehrbeauftragte für den Instrumental- 

und Gesangsunterricht oder für die „MINT“-Fächer Chemielaborant:innen, 

Techniker:innen, Werkstatt- oder Schreinermeister:innen. 

Zur PH Freiburg gehören sieben Kollegiengebäude, sowie ein Gebäude, in 

dem ein Kunsttrakt und die Mensa untergebracht sind, ein kleines Auditorium, 

ein Aula-Gebäude, eine Turnhalle und Pavillons, ein Kita-Gebäude, ein Studie-

rendenwohnheim und ein Parkhaus.  

Die Hochschule verfügt über diverse Seminarräume unterschiedlicher Größe, 

ausgestattet mit Beamer, interaktivem Whiteboard sowie Overhead mit Doku 

Cam. Spezielle Medienräume sind für PC-Veranstaltungen ausgerüstet. Die 
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Fakultäten und Institute verfügen entsprechend den jeweiligen Anforderungen 

der Fächer über gesonderte Ausstattung wie Labore, Technik- oder Übungs-

räume. 

Die Bibliothek verfügt über einen Bestand (Stand Dezember 2020) von 239.771 

Büchern und Zeitschriften, 7.863 audiovisuelle Medien, 43.874 E-Books, 484 

Datenbanken und 23.648 elektronischen Zeitschriften. Der Bestand wird jähr-

lich mit ca. 450.000 Euro um neue Medien erweitert. Sammlungsschwerpunkt 

der Bibliothek sind die Erziehungswissenschaften. Der größte Teil des Medi-

enbestands ist in der zentralen Ausleih-, Präsenz- und Magazinbibliothek im 

Kollegiengebäude I aufgestellt. Die Bibliothek verfügt über einen PC-Pool. 

WLAN ist im Bibliotheksgebäude sowie auf dem gesamten Campus vorhan-

den. Einzelne Einrichtungen und Institute verfügen über fachspezifische, de-

zentrale Sammlungen, die im Online-Katalog der Bibliothek nachgewiesen 

werden. 

Bewertung  

Auf Basis der Unterlagen und der Gespräche stellen die Gutachter:innen zur 

Durchführung des Studiengangs eine gute räumliche und sächliche Ausstat-

tung fest. Die Ausstattung der Bibliothek schätzen die Gutachter:innen eben-

falls als ausreichend ein. Ergänzend können die Studierenden weitere öffentli-

che Bibliotheken in Freiburg nutzen. Insbesondere die Bibliothek der 

Universität Freiburg steht den Studierenden der PH Freiburg kostenfrei zur 

Nutzung offen.  

Für das Studiengangsmodell schätzen die Gutachter:innen die personelle Aus-

stattung in qualitativer und quantitativer Hinsicht als adäquat ein. Zudem hat 

die Hochschule nach Einschätzung der Gutachter:innen geeignete Maßnah-

men zur Personalentwicklung und -qualifizierung dargelegt, die die hochschul-

didaktische und wissenschaftliche Weiterbildung der Lehrenden umfasst. 

Fächermodule 

Die räumlich-sächliche Ausstattung der Fakultäten und Institute für die einzel-

nen Fächer halten die Gutachter:innen für angemessen, ebenso die fachspezi-

fische personelle Ausstattung in qualitativer und quantitativer Hinsicht. Dies-

bezüglich regen die Gutachter:innen an, vermehrt personale Ressourcen für 
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die Durchführung studiengangspezifischer Lehrveranstaltungen zur Verfü-

gung zu stellen, um die polyvalente Ausbringung der Lehre zu vermeiden.  

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

 

4.8 Transparenz und Dokumentation  

Sachstand 

Auf den Webseiten der PH Freiburg sind die StuPO RPIM einschließlich sämt-

licher Modulübersichten, Studienverlaufspläne und Modulhandbücher (auch 

für die Profilierungen) sowie die Zulassungssatzung eingestellt. Nachteilsaus-

gleichsregelungen sind in der StuPO PRIM enthalten. 

Fächermodule 

Ebenso findet sich auf den Webseiten die RahmenVO-KM, die Inhalte für lehr-

amtsbezogene Bachelor- und Masterstudiengänge im konsekutiven Modell 

ins-gesamt festlegt. Zudem ist auf den Webseiten eine Zuordnung der Ab-

schlusskompetenzen zur Bachelor- bzw. Masterebene der einzelnen Fächer 

veröffentlicht. Die Kompetenzen sind entsprechend den Vorgaben der Rah-

menVO-KM ausformuliert und nach fachdidaktischen und fachwissenschaftli-

chen Kategorien geordnet. 

 

Bewertung  

Nach Einschätzung der Gutacher:innen sind auf den Webseiten Informationen 

zum Studiengang, Studienverlauf, Prüfungsanforderungen und Zugangsvo-

raussetzungen einschließlich der Nachteilsausgleichsregelungen für Studie-

rende mit Behinderung dokumentiert und veröffentlicht. 

Fächermodule 

Die Gutachter:innen begrüßen die fachbezogene Abbildung, welche Ab-

schlusskompetenzen der Bachelor- und Masterebene in den 
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lehramtsbezogenen Studiengängen der PH Freiburg nach der RahmenVO-KM 

zugeordnet werden.  

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

 

4.9 Qualitätssicherung und Weiterentwicklung  

Sachstand 

Qualitätssicherung und -weiterentwicklung sind ein zentrales Ziel der PH Frei-

burg und im Struktur- und Entwicklungsplan 2022 – 2026 festgelegt. Die Hoch-

schule hat eine Stabsstelle Qualitätssicherung eingerichtet, die damit beauf-

tragt ist, verschiedenen Organen der Hochschule geeignete Instrumente und 

Verfahren für Evaluationsprozesse zur Verfügung zu stellen, Nutzer:innen zu 

beraten und sie in der Durchführung und ggf. Auswertung zu unterstützen. 

Eine weitere Stabsstelle für Qualitätsentwicklung ist beauftragt, Rektorat, Pla-

nungsgruppen für neue Studienangebote sowie Studiengangsleitungen bei 

der Konzeptionsentwicklung, dem Gremiendurchlauf, der Akkreditierung und 

bei der ministeriellen Beantragung zu unterstützen und die Qualität der Studi-

enangebote weiterzuentwickeln. Die Studienangebote sollen ähnliche Struktu-

ren aufweisen, die Konzeptions- und Weiterentwicklung soll sich an definier-

ten Qualitätsstandards orientieren. Zudem verfügt die Hochschule über eine 

„Satzung zu guter wissenschaftlicher Praxis und wissenschaftlichem Fehlver-

halten“.  

Das Evaluationskonzept der Hochschule sieht den Einsatz unterschiedlicher 

Befragungsinstrumente vor: Lehrveranstaltungsevaluation, Studierendenbe-

fragung auf Basis des Studienqualitätsmonitors, Workloaderhebungen, Evalu-

ation der Schulpraktischen Studien und der Serviceeinrichtungen sowie der 

Absolvierenden. Hochschulübergreifend wurde im Jahr 2022 eine Verbleibstu-

die des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg gemeinsam mit allen 

Pädagogischen Hochschulen durchgeführt. In der hochschuleigenen Studien-

abschlussbefragung der PH Freiburg werden die Absolvent:innen nach ihren 

beruflichen Perspektiven gefragt. Die Evaluation ist in einer eigenen Satzung 
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geregelt. Eine Satzungsänderung legte im Sommersemester 2022 die Lehrver-

anstaltungsevaluation als hochschulweit verpflichtend fest. Zudem ermöglicht 

es die Implementierung einer neuen Software (EvaSys), in allen Lehramtsstu-

diengängen nach einem festgelegten Rotationsschema regelmäßig alle Lehr-

veranstaltungen eines Fachs zu evaluieren. 

Die PH Freiburg hat einen umfangreichen Monitoringbericht für den Zeitraum 

2018 bis 2022 zu den Masterstudiengängen „Lehramt Primarstufe“ und „Lehr-

amt Sekundarstufe 1“ eingereicht, in dem zu Beginn methodische Hinweise zu 

finden sind sowie statistische Grunddaten bspw. zu den Studienanfänger:in-

nen, die Verteilung nach Geschlecht und nach Herkunft, zur Fächerwahl, zum 

Studienverlauf und -erfolg sowie zum Studienabbruch. Anschließend werden 

die einzelnen Befragungen hinsichtlich ihrer Verortung, Zielsetzung, Methodik 

und Vorgehensweise beschrieben. Die zentral koordinierten Befragungen be-

ziehen sich auf die Lehrveranstaltungsevaluation, auf die hochschulweite Stu-

dierendenbefragung, auf die Evaluation der Schulpraktischen Studien (betrifft 

Masterstudiengang „Lehramt Sekundarstufe 1“) sowie auf die Studienab-

schlussbefragung und Verbleibstudie. Workloaderhebung werden nicht mehr 

als eigenständige Untersuchungen durchgeführt, sondern sind in bestehende 

Befragungen integriert. In tabellarischer Form werden geplante Weiterent-

wicklungen des Monitoring- und Evaluationskonzepts dargestellt. Die Maß-

nahmen zielen einerseits auf technische und statistisch Aspekte sowie die Au-

tomatisierung der Prozesse und andererseits inhaltlich auf die Prüfung und 

Überarbeitung der Fragebögen sowie auf die stärkere Berücksichtigung unter-

schiedlicher Studienphasen. Die Instrumente der Workloaderhebungen im 

Rahmen der Studierendenbefragung sollen verbessert (automatisiert) werden. 

Weitere Planungen beziehen sich auf den Follow-up-Prozess.  

 

 

Fächermodule 

In den einzelnen Fächern werden sehr viele unterschiedliche Verfahren der Ei-

genevaluation umgesetzt, um spezifische Bedarfe abzudecken: Im Cluster 

Sprachen setzen die Lehrenden individuelle sowie fachspezifische 
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Evaluations- und Feedbackverfahren um, die dem Einholen von Verbesse-

rungsvorschlägen zu Lehrkonzepten sowie der Reflexion von Lernprozessen 

dienen, z. B. in Französisch die dialogorientierte Methode des Teaching Ana-

lysis Poll. In den Theologien werden aufgrund kleiner Gruppengrößen und ei-

ner unmittelbaren und regelmäßigen Kommunikation qualitativ ausgerichtete 

Feedbackverfahren eingesetzt. Spezifische Veranstaltungsformate stehen im 

Fokus von Eigenevaluation im Cluster Künste. Im größten Fächer-Cluster 

„MINT“ werden eine Vielzahl an eigenen Evaluationsverfahren genutzt, wie 

ein Austausch von Lehrenden, Studierenden und Lehrkräften der Kooperati-

onsschulen am „Tag der Lehre und des Lernens“, mündliche Feedbackrunden, 

Umfragen in Echtzeit zur Erhebung des Lernerfolgs (Mentimeter), kollegiale 

Hospitationen etc. Qualitatives Feedback direkt in den Lehrveranstaltungen 

oder über schriftliche Reflexionsaufgaben überwiegen im Cluster Sozialwis-

senschaften. Im Cluster Gesundheit führen Lehrende qualitative Verfahren in 

schriftlicher und mündlicher Form durch. 

Bewertung  

Die Hochschule erläutert auf Nachfrage die Veränderungen der Evaluationsin-

strumente seit der Akkreditierung der lehramtsbezogenen Bachelorstudien-

gänge: Durch eine neue Softwarelösung wurde die Lehrveranstaltungsevalu-

ation hochschulweit verpflichtend. Nach einem festgelegten Rotationsschema 

und geclustert werden regelmäßig alle Lehrveranstaltungen eines Fachs eva-

luiert. Die Lehrenden erhalten die Auswertung der Lehrveranstaltungsevalua-

tion und besprechen die Ergebnisse mit den Studierenden. Die Ergebnisse 

wiederum gehen zur Besprechung an die Studienkommissionen. Zuletzt wer-

den die Evaluationsergebnisse im Prorektorat und im Rektorat behandelt.  

Die Gutachter:innen fragen nach dem im Monitoring abgebildeten Notenspek-

trum, wonach keine Gesamtnote schlechter als „3“ vergeben wurde. Die Hoch-

schule verweist auf ein größeres Spektrum in den Einzelnoten sowie auf die 

Wiederholungsmöglichkeiten, die die Studierenden für Notenverbesserungen 

nutzen.  

Des Weiteren interessieren sich die Gutachter:innen für Evaluationsergebnisse 

in Bezug auf die Studierbarkeit des Studiengangs und die Einhaltung der Re-

gelstudienzeit. Hierzu erläutert die Hochschule, dass Verzögerungen teilweise 
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bewusste Entscheidungen der Studierenden sind, teilweise aus organisatori-

schen Gründen resultieren. Laut Erhebungen der Hochschule sind ca. 75 % der 

Studierenden mit durchschnittlich 10 Wochenstunden studienbegleitend er-

werbstätig. 

Nach Einschätzung der Gutachter:innen sind Instrumente der Qualitätssiche-

rung angelegt, die die Lehrevaluation, Untersuchungen der studentischen Ar-

beitsbelastung, des Studienerfolgs und des Absolvent:innenverbleibs umfas-

sen. Sie würdigen dabei den eingereichten Monitoringbericht im Rahmen der 

Erstakkreditierung und die kritische Auseinandersetzung der Hochschule mit 

den Instrumenten. Die Gutachter:innen halten die in der Evaluationssatzung 

dargelegten Instrumente für geeignet, um zur Weiterentwicklung des Studien-

gangs beizutragen.  

Fächermodule 

Die Fakultäten melden im Gespräch gute Erfahrungen mit dem neuen ver-

pflichtenden System zurück. Dagegen monieren die Studierenden teilweise 

fehlende Rückmeldungen zur Lehrveranstaltungsevaluation. Ein Teil nimmt 

die Evaluation als wirksam wahr, weil die Hochschule auch begründet, wenn 

sie keine Maßnahmen aus einem Evaluationsergebnis ableitet und sich keine 

Änderungen ergeben. Die Fachschaften werden über die Evaluationsergeb-

nisse informiert.  

Die Gutachter:innen melden der Hochschule zurück, dass insbesondere Stu-

dierende des Clusters „Gesundheit“ die Lehrveranstaltungsevaluation nicht 

immer als wirksam wahrnehmen. Daher empfehlen die Gutachter:innen spe-

ziell für das Fächercluster „Gesundheit“, die Maßnahmen zur Information der 

Studierenden über die Evaluationsergebnisse und die daraus abgeleiteten 

Maßnahmen zu verstärken.  
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Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

Das Gutachter:innengremium gibt folgende Empfehlung: 

Die Maßnahmen zur Information der Studierenden des Fächerclusters „Ge-
sundheit“ über die Evaluationsergebnisse und die daraus abgeleiteten Maß-
nahmen sollten verstärkt werden. 

 

4.10 Studiengänge mit besonderem Profilanspruch  

Sachstand inkl. Fächermodule 

Als Studiengang der Lehrer:innenbildung kommt dem Masterstudiengang 

„Lehramt Primarstufe“ ein besonderer Profilanspruch zu und erfordert ein in-

tegriertes Studium von Bildungswissenschaften und von zwei Fächern sowie 

den Schulpraktische Studien. Schulpraktische Studien sind im Bachelorstudi-

engang „Lehramt Primarstufe“ integriert (ein Orientierungspraktikum sowie 

das Integrierte Semesterpraktikum). In den Qualifikationszielen hat die Hoch-

schule auch polyvalente Ziele formuliert, die für außerschulische Berufsfelder 

qualifizieren. Zwölf Monate des Vorbereitungsdienstes werden gemäß § 2 

Abs.1 S. 3 RahmenVO-KM mit 60 CP auf den Masterstudiengang angerechnet. 

Als Kombinationsstudiengang mit Bildungswissenschaften und zwei Fächern 

wurde die Studierbarkeit in Hinblick auf die Abstimmung der Lehrinhalte und 

der Prüfungen sowie der Überschneidungsfreiheit von Lehrveranstaltungen 

hin geprüft. Sowohl die studiengangsbezogenen Kooperationen der PH Frei-

burg als auch die Ausstattung allgemein sowie fächerbezogen wurden im Ver-

fahren dargelegt.  

Bewertung inkl. Fächermodule 

Nach Einschätzung der Gutachter:innen wurden die vorgenannten Kriterien 

und Verfahrensregeln unter Berücksichtigung dieser Anforderungen ange-

wendet. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 
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4.11 Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit  

Sachstand inkl. Fächermodule 

Zur Förderung der Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit entspre-

chend den gesetzlichen Vorgaben hat die Hochschule einen Gleichstellungs-

plan erstellt. Jeweils für zwei Jahre wird eine Gleichstellungsbeauftragte ge-

wählt. Ferner ist eine Stabsstelle für Gleichstellung, akademische 

Personalentwicklung und Familienförderung etabliert. Die Hochschule strebt 

an, den Anteil an Frauen bei den Professuren weiter zu erhöhen. Weibliche 

Nachwuchswissenschaftlerinnen werden bspw. durch ein Mentoring-Pro-

gramm gefördert.  

Für Studierende in besonderen Lebenslagen werden spezielle Beratungs- und 

Betreuungsangebote vorgehalten, Härtefallregelungen sowie Nachteilsaus-

gleichsregelungen sind vorhanden. Ein Senatsausschuss Inklusion ist einge-

richtet. 

Bewertung inkl. Fächermodule 

Die Hochschule verfolgt mit ihrem Konzept zur Chancengleichheit das Ziel, den 

grundgesetzlichen Gleichstellungsauftrag sowie die landesspezifischen Ge-

setze zur Gleichstellung von Frauen und Männern und zur Förderung der 

Chancengleichheit von Studierenden in besonderen Lebenslagen umzusetzen. 

Dafür werden eine Vielzahl von Unterstützungs- und Beratungsangeboten be-

reitgestellt. Der Gleichstellungsplan der Hochschule umfasst alle Hochschul-

angehörigen. Härtefallregelungen sowie Nachteilsausgleichsregelungen für 

Studierende in besonderen Lebenslagen sind vorhanden.  

In den Gesprächen vor Ort erläutert die Hochschule Aspekte von Geschlech-

tergerechtigkeit und Chancengleichheit im Studiengang: Die PH Freiburg ver-

fügt über eine familienfreundliche Hochschulinfrastruktur. Der Senatsaus-

schuss Inklusion bringt sich zur Verbesserung der Teilhabe von 

benachteiligten Menschen ein. Studierenden mit Migrationshintergrund wer-

den Sprachkurse angeboten. In den Fächern wird Gendersensibilität als Quer-

schnittskompetenz implementiert. Zudem wird in den Fächern eine gleichmä-

ßige Verteilung auf Männer und Frauen angestrebt, z. B. durch 
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Studieninfotage, Auswahl von Bildmaterial, diversitätssensibler Sprache oder 

auch durch fachspezifische Maßnahmen. 

Nach Einschätzung der Gutachter:innen verfügt die Hochschule über Konzepte 

zur Geschlechtergerechtigkeit und zur Förderung der Chancengleichheit von 

Studierenden in besonderen Lebenslagen, die im Studiengang umgesetzt wer-

den.  

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 
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5 Verfahrensbezogene Unterlagen 

Neben den Antrag auf Akkreditierung des konsekutiven Masterstudiengangs 

„Lehramt Primarstufe” und dem Antragsteil 2 mit Erläuterungen zu den Fä-

chern finden sich folgende Anlagen: 

Modellbetrachtung 

Anlage 01 Das Studienangebot der PH Freiburg 

Anlage 02 Evaluationssatzung 

Anlage 03 Monitoringbericht 

Anlage 04 Übersicht über die Fakultäten 

Anlage 05 Kooperationsvereinbarungen: 

5A:PH – Uni Colmar/Strasbourg 

5B: PH – Uni Nice 

5C: FACE – Universität Freiburg 

5D: FACE – Musikhochschule Freiburg 

Anlage 06 Zulassungs- und Auswahlsatzung 

Anlage 07 Studien- und Prüfungsordnung (StuPO PRIM), enthält: 

- Paragrafenteil 

- Modulübersicht 

- Modulübersicht EULA 

- Modulhandbuch (inkl. EULA) 

Anlage 08 Studien- und Prüfungsordnung (StuPO SEK 1) – hier nicht relevant 

Anlage 09 Zulassungszahlenverordnung 

Anlage 10 Diploma Supplement 

10A: Diploma Supplement MA PRIM deutsch, englisch 

Anlage 11 Begleitheft zum integrierten Semesterpraktikum – betrifft Masterstu-

diengang „Lehramt Sekundarstufe 1“ 

Anlage 12 Flyer zur Information über die Studiengänge und Profilierungen 

Anlage 13 Lehrendenprofile 
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Fächerbetrachtung 

Anlage 17  Zuordnung der Abschlusskompetenzen zur Bachelor- und Master-

ebene 

Anlage 18  Vermittlung von Querschnittskompetenzen in den einzelnen Fächern 

 

Anlage 14 Lehrverflechtungsmatrix 

Anlage 15 Räumlichkeiten der PH Freiburg 

Anlage 16 Erklärung zur Rechtsprüfung 
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6 Beschluss der Akkreditierungskommission 

Beschlussfassungen der Akkreditierungskommission vom 08.12.2023 

Beschlussfassung vom 08.12.2023 auf Grundlage der Antragsunterlagen und 

des Bewertungsberichts inklusive Gutachten der Vor-Ort-Begutachtung, die 

am 20. und 21.07.2023 (Modellbetrachtung und Fächerbetrachtung) stattfand. 

Die Akkreditierungskommission der AHPGS diskutiert die Verfahrensunterla-

gen und das Votum der Gutachter:innen. 

Die Akkreditierungskommission fasst folgenden Beschluss: 

Akkreditiert wird der in Vollzeit angebotene konsekutive Lehramts-Masterstu-

diengang „Lehramt Primarstufe“, der mit dem Hochschulgrad „Master of Edu-

cation” (M.Ed.) abgeschlossen wird. Der erstmals zum Wintersemester 

2018/2019 angebotene Studiengang umfasst 120 Credit Points (CP) nach dem 

ECTS (European Credit Transfer System) und sieht eine Regelstudienzeit von 

vier Semestern vor. Der Studiengang wird mit den Profilierungen „Europa-

lehramt Primarstufe“ (EULA) und, kooperativ und binational mit dem Institut 

National Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPÉ) de l'Université de 

Strasbourg, Standort Colmar, „Integrierter Masterstudiengang Lehramt Pri-

marstufe“ (ITS) angeboten. 

Auf das Studium wird gemäß § 2 Abs. 1 S. 3 Rahmen-VO KM Ausbildungszeit 

aus dem Vorbereitungsdienst im Umfang von 60 CP angerechnet, die auf den 

Erwerb unterrichtspraktischer Kompetenzen unter der Verantwortung der Se-

minare für Ausbildung und Fortbildung für Lehrkräfte zielt. Für die Profilierung 

ITS gilt die Ausnahme nach § 41 Abs. 3 StuPO PRIM, dass der Vorbereitungs-

dienst nicht angerechnet wird. 

Die erstmalige Akkreditierung erfolgt für die Dauer von fünf Jahren und endet 

gemäß Ziff. 3.2.4 der „Regeln für die Akkreditierung von Studiengängen und 

für die Systemakkreditierung” (Drs. AR 20/2013 i. d. F. vom 20.02.2013) am 

30.09.2029. 

Für den Masterstudiengang wird folgende Auflage ausgesprochen:  
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1. Die Hochschule hat unter Beteiligung aller Fächer des naturwissen-

schaftlichen und des sozialwissenschaftlichen Sachunterrichts ein Kon-

zept für eine interdisziplinäre Ausbildung der Studierenden zu entwi-

ckeln. (Kriterium 2.3) 

Rechtsgrundlage der Auflagenerteilung sind die „Regeln für die Akkreditie-

rung von Studiengängen und für die Systemakkreditierung“ (Drs. AR 20/2013 

i. d. F. vom 20.02.2013). 

Die Umsetzung der Auflage muss gemäß Ziff. 3.1.2 bis zum 08.09.2024 erfolgt 

und entsprechend nachgewiesen sein. 

Gemäß Ziff. 3.5.2 der „Regeln für die Akkreditierung von Studiengängen und 

für die Systemakkreditierung” (Drs. AR 20/2013 i. d. F. vom 20.02.2013) wird 

die Hochschule darauf hingewiesen, dass der mangelnde Nachweis der Aufla-

generfüllung zum Widerruf der Akkreditierung führen kann.  

Die Akkreditierungskommission unterstützt darüber hinaus die im Gutachten 

formulierten Empfehlungen.  

 

Beschlussfassung der Akkreditierungskommission vom 14.02.2024 

Am 15.01.2024 und 29.01.2024 hat die Hochschule folgende Unterlagen zur 

Auflagenerfüllung eingereicht: 

- Anschreiben mit Erläuterungen, 

- Entwurf der Prüfungsordnung. 

Die Hochschule erläutert die bereits im Zuge der Auflagenerfüllung für den 

Bachelorstudiengang „Lehramt Primarstufe“ angelegten Änderungen für den 

Sachunterricht im Masterstudiengang. Der Sachunterricht wird seit dem Win-

tersemester 2022/2023 als naturwissenschaftlich-technischer Sachunterricht 

und als sozialwissenschaftlicher Sachunterricht angeboten. Zunächst bauen 

die Studierenden in einem fachwissenschaftlichen Grundlagenbereich Fach-

wissen unter der Perspektive aller beteiligten Fächer des naturwissenschaft-

lich-technischen oder sozialwissenschaftlichen Sachunterrichts auf. Auf dieser 

Basis erfolgt die Entwicklung fachdidaktischen Denkens. Anschließend wählen 

die Studierenden ein Vertiefungsfach aus dem von ihnen gewählten Bereich. 
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Mit dem dargelegten Konzept gelingt es, dass die Studierenden nunmehr 

Grundlagenwissen (Fachwissenschaft und Fachdidaktik) in allen beteiligten 

Fächern erwerben. Die Hochschule hat die Änderungen in einem Entwurf der 

Prüfungsordnung verdeutlicht.  

Die Akkreditierungskommission fasst folgenden Beschluss: 

Bezugnehmend auf die eingereichten Unterlagen der Hochschule stellt die Ak-

kreditierungskommission fest, dass die im Beschluss vom 08.12.2023 ausge-

sprochene und nachfolgend genannte Auflage erfüllt ist: 

1. Die Hochschule hat unter Beteiligung aller Fächer des naturwissenschaftli-

chen und des sozialwissenschaftlichen Sachunterrichts ein Konzept für eine 

interdisziplinäre Ausbildung der Studierenden zu entwickeln. (Kriterium 

2.3) 

Die Auflagenerfüllung ist somit abgeschlossen. 

 


